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1  Einführung  

1.1  Veranlassung und Zielstellung  

Seit dem Jahr 2006 erfüllt der Entsorgungsbetrieb Märkisch -Oderland (im Folgenden 

als EMO bezeichnet) die Pflichten als öffentlich - rechtlicher Entsorgungsträger ( örE) . 

Im Rahmen seiner Pflichtaufgaben  erstellt der EMO  regelmäßig ein Abfallwirtschafts-

konzept (AWK). Gemäß  § 6 Abs. 6  des Brandenburgischen Abfall -  und Bodenschutz-

gesetzes  (BbgAbfBodG )  sind kom munale Abfallwirtschaftskonzep te alle fünf Jahre 

fortzuschreiben. Das vorliegende AWK stellt die dritte Fortschreibung dar.  

Im Geltungszeitraum des letzten AWK von 2013  bis 2017 wurden durch den EMO 

abfallwirtschaftliche Systemänderungen und Modellversuche durchgeführt. So wurde 

im Jahr 2017 der Modellversuch zur kommunale n Biotonne gestartet und aufgrund 

der hohen Re sonanz bis ins Jahr 2018 fortge setzt. Die Ergebnisse fü hrten zur Ent-

scheidung, eine kommunale Biotonn e auf freiwilliger Basis im Landkreis Märkisch -

Oderland ab dem 1. Juni 2019 einzuführen. Darüber hinaus wurde auf Basis der Emp-

fehlungen des letzten AWK ein Modellversuch zur Sammlung von Alttextilien in einer 

Duo -Tonne durchgeführt.  

Von  2017 auf 2018 erfolgte weiterhin die Umstellung der Abfallwirtschaft vom Ident -

Wägesystem auf das Behälteri dentifikationssystem  (Ident system) . Auf Grundlage 

dessen erfolgt die Erhebung der Abfallgebühren seit dem 1. Januar 2018 auf Basis 

der Anzahl der Leerungen pro Behälter und Jahr. Zuvor wurde die Gebührenveranla-

gung auf Basis der Abfallmasse im Behälter durchgeführt .  

Nach Einführung von abfallwirtschaftlichen Leistungen b edarf  es in etwa einer Über-

gangszeit von zwei Jahre n, b is das System von den Bürgerinnen und Bürgern ange-

nommen sowie in entsprechendem Umfang genutzt wird und de m  EMO belastbare 

Ergebnisse und Ten denzen  zur Entwicklung der Inanspruchnahme sowie daraus re-

sultierenden Abfallmengen  vorliegen . Aufgrund dessen wur de von der regulären Fort-

schreibung des AWK im Jahr 2017  bzw. 2018  abgesehen und die Fortschreibung im 

Jahr 2020/2021 durchgeführt.  

Das vorliegende AWK stellt die abfallwir tschaftlichen Gegebenhei ten wie Aufkommen 

und Entwicklung der Abfälle  aus privaten Haushalt ungen  und anderen Herkunftsbe-

reichen , Art und Umfang der eingerichteten Sammelsyste me sowie die Maßnahmen 

der zukünftigen Gestaltung der Abfallwirtschaft im Landkreis Märkisch -Oderland mit 

Stand des Jahres 202 1 dar.  

Mit der Fortschreibung des AWK für den Zeitraum 2021 bis 2026 soll die Basis für die 

zukünftige Gestaltung der Abfallwirtschaft im Landkreis Märkisch -Oderland geschaf-

fen werden. Ziel des Landkreises Märkisch -Oderland is t neben der Umsetzung der 

Forde rungen des Gesetzes zur Förderung der  Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 

umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz ï 

KrWG )  die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit bei servicefreundlicher und ge-

meinwohlorientierter Entsorgung aller überlassungspflicht igen Abfälle unter Wahrung 

der Wirtschaftlichkeit. Die Abfallgebühren sollen dabei möglichst auf konstantem Ni-

veau gehalten werden.  
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1.2  Rechtliche Rahmenbedingungen  

Im Folgenden werden die  wichtigsten Gesetzesänderungen und -novellierungen dar-

gestellt, welch e im Geltungszeitraum des letzten  AWK in Kraft getreten  sind . Eine 

zusammenfassende Darstellung  der  wesentlichen rechtlichen Rahmenbedingungen 

ist der Anlage 1 zum AWK  zu entnehmen . 

Kreislaufwirtschaftsgesetz  (KrWG)  

Um die Änderungen d er  Novellierung der A bfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 

2008/98/EG über Abfälle) im Juli 2018  in nationales Recht zu überführen , musste  das 

KrWG ebenfalls novelliert werden. Im Februar 2020 wurde der ĂEntwurf eines Geset-

zes zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäisc hen Unionñ von der Bun-

desregierung verabschiedet. Am 29. Oktober 2020 ist  das novellierte KrWG in Kraft  

getreten .  

Wesentliche Änderungen der Abfallrahmenrichtlinie und damit des KrWG umfassen 

die gezielte Förderung der Kreislaufwirtschaft, insbesondere du rch Vermeidung und 

Recycling von Abfällen. Als Beispiele seien die  

Á Konkretisierung der Anforderungen für das Ende der Abfalleigenschaft , 

Á Verschärfung und Ausdehnung von Getrenntsammlungspflichten für Abfälle 

zur Verwertung/Recycling sowie  

Á Verschärfung der Vermischungsverbote für gefährliche Abfälle  

genannt. Darüber hinaus wurden  neue Vorgaben für die Beschaffung der öffentlichen 

Hand  integriert . Anstelle einer einfachen Prüfung besteht nun, insofern keine unzu-

mutbaren Mehrkosten entstehen, eine Bevorzugungs pflicht von Produkten, die roh-

stoffschonend, abfallarm, reparierbar, schadstoffarm und recyclingfähig sind. Mit ei-

ner Erweiterung der Produktverantwortung soll zudem die Vernichtung von ge-

brauchsfähigen Gütern vermieden werden.  

Erweiterung der Getrenntsammlungspflicht (§ 20 Abs. 2 Nr. 6 KrWG)  

Für die örE ist insbesondere die Erweiterung des § 20 um die Getrenntsammlung der 

überlassenen Alttextilien aus privaten Haushalt ungen  sowie die geänderten Anforde-

rungen an die Erfassung von Sperrmüll von großer Bedeutung. Die Verpflichtung zur 

Getrenntsammlung überlassener Textilabfälle durch den örE gilt gemäß § 20 Abs. 2 

ab dem 1. Januar 2025.  

Ressourcenschonende Erfassung von Sperrmüll (§ 20 Abs. 2 Nr. 8  KrWG )  

Gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 8 ist Sperrmüll durch  den örE in einer Weise zu sammeln, 

Ăwelche die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Recycling der einzelnen 

Bestandteile ermºglicht [é].ñ Die Verpflichtung gilt unmittelbar seit  Inkrafttreten der 

Novelle im Oktober 2020.  

Konkretisierung der Abfallber atungspflicht (§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 33 KrWG)  

Mit der Novelle des KrWG wurde ebenfalls die Abfallberatungspflicht konkretisiert. In 

§ 46 Abs. 2 findet sich nunmehr ein direkter Verweis zu § 33 Abs. 3 KrWG. In diesem 

werden die Mindestmaßnahmen zur Abfallvermeidung des Abfallvermeidungspro-

grammes aufgeführt. Diese sind durch die örE im Rahmen ihrer Abfallberatungspflicht 

zu kommunizieren (§ 46 Abs. 2 KrWG). In Bezug auf das tägliche Geschäft der örE 

sind folgende Abfallvermeidungsmaßnahmen als Schwer punkt herauszustellen:  
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Á die Förderung und Unterstützung nachhaltiger Produktions -  und Konsummo-

delle (Buchstabe  a)),  

Á die Unterstützung der Wiederverwendung von Produkten und der Schaffung 

von Systemen zur Förderung von Tätigkeiten zur Reparatur und Wiederver-

wendung, insbesondere von Elektro -  und Elektronikgeräten  (EAG) , Textilien, 

Möbeln, Verpackungen sowie Baumaterialien und -produkten (Buchstabe d)),  

Á die Verringerung der Verschwendung von Lebensmitteln u.a. auch in privaten 

Haushalt ungen , um zu dem Ziel der  Vereinten Nationen zu r nachhaltigen Ent-

wicklung beizutragen, bis 2030 die weltweit im Einzelhandel und bei den Ver-

brauchern pro Kopf anfallenden Lebensmittelabfälle zu halbieren (Buchstabe 

g)) , 

Á die Förderung von Lebensmittelspenden und anderen Formen der Umvertei-

lung von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr (Buchstabe h) aa)) , 

Á die Förderung von Sachspenden (Buchstabe h) bb)) , 

Á die Reduzierung der Entstehung von Abfällen, insbesondere von Abfällen, die 

sich nicht für die Vorbereitung zur Wiederverwendu ng oder für das Recycling 

eignen (Buchstabe j)) ,  

Á die Ermittlung von Produkten, die Hauptquellen der Vermüllung insbesondere 

der Natur (Stichwort: illegale Abfallablagerung) und der Meeresumwelt sind, 

und die Durchführung geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung  und Reduzie-

rung des durch dieses Produkt verursachte Müllaufkommen. (Buchstabe k)) ,  

Á die Entwicklung und Unterstützung von Informationskampagnen, in deren 

Rahmen für die Abfallvermeidung und Vermüllung sensibilisiert wird (Buch-

stabe m)) .  

Die örE  selbst  kön nen unmittelbar keine Abfälle bei den Abfallerzeugerinnen und Ab-

fallerzeugern  vermeiden. Ihre Zuständigkeit beginnt  im rechtlichen Sinne  erst dann, 

wenn Abfälle bereits entstanden sind und zur Entsorgung überlassen werden . Die 

Möglichkeiten der Maßnahmen z ur Abfallvermeidung beschränken sich bei örE auf 

Öffentlichkeitsarbeit  und Abfallberatung , durch welche  Abfallvermeidungsmaßnah-

men kommuniziert und die Bürgerinnen und Bürger für das Thema Abfallvermeidung 

und Wiederverwendung sensibilisiert werden. Auf di e Realisierung der einzelnen Maß-

nahmen im Landkreis Märkisch -Oderland wird in den Kapiteln 3 und 8 näher einge-

gangen.  

Verpackungsgesetz (VerpackG)  

Zur Sammlung der in ihrem Gebiet anfallenden V erpackungsabfäll e aus privaten 

Haushaltungen und denen gleichgestellten Anfallstellen schließen die örE mit den 

Systembetreibern Abstimmungsvereinbarungen.  

Ein zentrales Thema des neuen VerpackG ist nach § 22 Abs. 2 das Recht zur Festle-

gung, wie die Sammlung der restentleerte n Kunststoff - , Metall -  und Verbundv erpa-

ckungen durchzuführen ist. Die Festlegungen betreffen insbesondere  die  

Á Art des Sammelsystems (Hol -  bzw.  Bringsystem oder beides) ,  

Á Art und Größe der Sammelbehälter (gelber Sack oder gelbe Tonne) ,  

Á Häufigkeit und den Zeitraum der Behälterentleerungen .  
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Die Festlegungen dürfen den technischen Möglichkeiten der System betreiber  und der 

wirtschaftlichen Zumutbarkeit nicht widersprechen. Weiterhin dürfen die Anforderun-

gen über den im Gebiet des örE vorherrschenden Entsorgungsstandard nicht hinaus-

gehen. Hierfür ist zwischen de m  örE und den System betreibern  eine Rahmenvorgabe 

zu vereinbaren. Diese ist mindestens über die Dauer von drei Jahren in vereinbarter, 

inhaltlicher Form aufrechtzuerhalten (§ 22 Abs. 2 VerpackG).  

Die Bemessung des Entgeltes für die Mitbenutz ung des Sammelsystems  für Papier, 

Pappe und Kartonagen  (PPK)  der örE durch die Systembetreiber bzw. die Nutzung 

der Sammelstrukturen für Kunstsoff - , Metall -  und Verbundverpackunge n der Sys-

tem betreiber  durch den örE ist konkretisiert worden. Die Mitbenutzun gsentgelte sind 

Teil der Abstimmungsvereinbarungen zwischen dem  örE und den Systembetreibern. 

Während die  VerpackV noch ein  Ăangemessenes Entgeltñ forderte , verlangt  § 17 Ve r-

packG die Kalkulation der Entgelte auf Grundlage der Gebührenbemessungsgrund-

sätze aus § 9 Bundesgebührengesetz (BGebG).  

Gewerbeabfallverordnung  (GewAbfV)  

Die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) wurde zuletzt im Jahr 2017 novelliert. Ne-

ben den Abfallf raktionen PPK, Glas, Kunststoffe, Metalle und biologisch abbaubare 

Abfälle sollen nun auch  Holz und Textilien getrennt gesammelt  werden. Hinzu kom-

men Abfªlle, die Ănach Art, Zusammensetzung, Schadstoffgehalt und Reaktionsver-

halten den Abfªllen aus privaten Haushaltungen vergleichbar sind.ñ Nach Ä 4 Abs. 5 

GewAbfV gelten neue Dokumentationspflic hten über die Vorbehandlung von gewerb-

lichen Siedlungsabfällen.  

Aus der Novelle der GewAbfV geht ebenfalls hervor, dass Abfälle, welche nicht ver-

wertet werden können, dem örE zu überlassen sind. Unverändert  schreibt die Ge-

wAbfV  die Nutzung von mindestens einem Behälter des örE bzw. dessen beauftragten 

Dritten, die sogenannte ĂPflichttonneñ, vor . Hierbei legt die GewAbfV keine Mindest-

tonnengröße fest. Vielmehr ist in §  7 Abs. 1 GewAbfV von der Nutzung in einem 

Ăangemessenen Umfang nach den näheren Festlegungen der öffentlich - rechtlichen 

Entsorgungstrªgerñ die Rede. Hiermit ist durch die GewAbfV nicht nur die Anschluss-

pflicht, sondern auch die Nutzungspflicht der Behälter des örE festgelegt. Bei einer 

gemischten Grundstücknutzung k ºnnen nach Ä 5 GewAbfV Ă[é] gewerbliche Sied-

lungsabfälle mit den auf dem jeweiligen Grundstück anfallenden Abfällen aus privaten 

Haushaltungen in den dafür vorgesehenen Behälter n erfasst und im Rahmen der für 

die privaten Haushaltungen vorgesehenen Entsorg ungswege einer Verwertung oder 

Beseitigung zugef¿hrt werden [é].ñ Voraussetzung ist eine vorliegende Unwirtschaft-

lichkeit des alleinigen Anschlusses des Gewerbebetriebes an die Abfallentsorgung 

aufgrund zu geringer Mengen (Kleinmengen).  

Brandenburgisches Abfall -  und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG)  

Die örE sind gemäß § 21 KrWG i .V.m.  § 6 BbgAbfBodG zur Erstellung eines AW K 

verpflichtet. Gemäß § 6 BbgAbfBodG sind im AWK insbesondere  

Á Angaben über Art, Menge, Herkunftsbereich sowie Verwertung oder Beseiti-

gung der im Entsorgungsgebiet gegenwärtig und voraussichtlich in den nächs-

ten zehn Jahren anfallenden und ihrer Entsorgungspflicht unterliegenden Ab-

fälle,  
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Á die Abfallbewirtschaftungsstrategie, bestehende Abfallsammelsysteme und 

eine Beurteilung zur Notwendigkeit  neuer Abfallsammelsysteme,  

Á die Strategie zur Information der Öffentlichkeit oder bestimmter Verbraucher-

gruppen sowie zur Sensibilisierung für die Ziele dieses Gesetzes einschließlich 

der Ergebnisse der Abfallberatung,  

Á getroffene und geplante Maßnahmen zur  Vermeidung, Verwertung und Besei-

tigung von Abfällen unter Berücksichtigung der Zwecke und Ziele nach § 1 

BbgAbfBodG und wie diese Maßnahmen überwacht werden sollen,  

Á bestehende Beseitigungs -  und Verwertungsanlagen, notwendige Maßnahmen 

zur Planung, Erricht ung und Änderung sowie zur Stilllegung, Sicherung und 

Rekultivierung von Abfallentsorgungsanlagen,  

Á zehnjährige Entsorgungssicherheit für die Abfallbeseitigung,  

Á Zeitplanung und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu den geplanten Maß-

nahmen,  

Á die begründete F estlegung der Abfälle, die durch die Satzung von der Entsor-

gungspflicht ausgeschlossen werden sollen  

darzustellen . 

1.3  Satzungen des Entsorgungsgebietes  

Abfallentsorgungssatzung  

Gemäß § 8 BbgAbfBodG haben die örE die ihnen  obliegende Abfallentsorgung durch 

Sat zung zu regeln. Der Landkreis Märkisch -Oderland setzt diese Forderung mit der 

ĂSatzung ¿ber die Abfallentsorgung des Landkreises Mªrkisch-Oderland (Abfallent-

sorgungssatzung ï AESMOL)ñ um.  Die  Satzung  wird in Abhängigkeit der Entwicklun-

gen im Entsorgungsgeb iet fortgeschriebe n. In der AESMOL werden unter anderem 

Begriffe definiert, der Anschluss -  und Benutzungszwang beschrieben und die organi-

satorischen Abläufe der Abfallwirtschaft im Landkreis Märkisch -Oderland erläutert.  

Weiterhin enthält  die Satzung eine Auflistung alle r Abfälle, welche von der Samm-

lung, Beförderung und/oder Entsorgung durch den EMO bzw. dessen Drittbeauftrag-

ten ausgeschlossen sind. Gemäß § 7 der AESMOL sind dies u. a.  folgende Abfälle:  

Á gefährliche Abfälle, ausgenommen hiervon sind die Ab fälle von privaten Haus-

halt ungen  und aus anderen Herkunftsgebieten, sofern diese eine Menge von 

2.000  kg im Jahr nicht überschreiten sowie  

Á Verpackungsabfälle, welche dem Verpack G unterliegen.  

Weitere Abfallarten sind der AESMOL Anhang I zu entnehmen. Vom E insammeln und 

Befördern sind unter anderem  

Á Bau -  und Abbruchabfälle,  

Á Sperrmüll und Schrott aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-

tungen  

ausgeschlossen. Weitere Abfallarten sind der AESMOL Anhang II zu entnehmen.  
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Abfallgebührensatzung  

Gemäß § 9 Abs. 1 BbgAbfBodG i.V.m. §§ 1 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 

für das Land Brandenburg (KAG) erheben die örE durch Satzung Gebühren für die 

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen zur  Abfallentsorgung. Das veran-

schlagte Gebührenaufkommen  soll die voraussichtlichen Kosten nicht überschreiten 

(Kostendeckungsprinzip).  

Im Landkreis Märkisch -Oderland wurde die ĂAbfallgeb¿hrensatzung des Landkreises 

Märkisch -Oderland (Abfallgebührensatzung ï AGSMOL)ñ verºffentlicht. In dieser sind 

die gebührenf inanzierten Leistungen Wohngrundstücke, saisongenutzte Grundstücke 

und hausmüllähnliche Gewerbeabf älle sowie die Gebührensätze zu den Grund - , Leis-

tungs -  und Abfallbehältergebühren aufgeführt. Weitere Erläuterungen zu den Abfall-

gebühren im Landkreis Märkisc h-Oderland können Abschnitt  3.6  entnommen werden.  

1.4  Strategische Umweltprüfung  

Für Abfallwirtschaftskonzepte ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr.  2 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) eine strategische Umweltprüfung durchzufüh-

ren, wenn Abfallwi rtschaftskonzepte über die Zulässigkeit eines in Anlage 1 UVPG 

aufgeführten Vorhabens oder von Vorhaben, die nach Landesrecht einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung oder Vorprüfung des Einzelfalls bedürfen, einen Rahmen setzen.  

Dies ist vor allem dann zutref fend, wenn dieser Rahmen Festlegungen mit Bedeutung 

für spätere Zulassungsentscheidungen, insbesondere  

Á zum Bedarf,  

Á zur Größe,  

Á zum Standort,  

Á zur Beschaffenheit,  

Á zu Betriebsbedingungen von Vorhaben oder  

Á zur Inanspruchnahme von Ressourcen  

enthält. Für das A bfallwirtschaftskonzept  des Landkreises Märkisch -Oderland wurde 

eine Prüfung vorgenommen, ob Aussagen rahmensetzende Wirkungen haben. Die 

Prüfung ergab, dass keine rahmensetzende Wirkung vorliegt und somit eine st rate-

gische Umweltprüfung nicht erforderlich ist.
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2  Strukturdaten des Landkreises Märkisch - Oderland  

2.1  Lage, Größe und Infrastruktur  

Der Landkreis Märkisch -Oderland liegt östlich von Berlin an der Grenze zu Polen. Im 

Norden grenzt  der Landkreis Barnim, im Süden die kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder) 

und der Landkreis Oder -Spree  an  (Abbildung 2-1) . Der Landkreis Märkisch -Oderland 

entstand  im Jahr  1993 durch die Zusammenlegung der Altl and kreise Bad Freien-

walde, Strausberg und Seelow.  

 

Abbildung 2-1:  Gebiet  des  Landkreis es Märkisch -Oderland 1 

Der Landkreis ist in sechs amtsfreie Gemeinden, sechs Städte sowie sieben Ämter 

unterteilt. Das Landkreisgebiet umfasst 2.158,67 km². Ein Großteil der Fläche wird 

für die Landwirtschaft genutzt (61  %), rund ein Viertel der Fläche ist Waldgebiet 

(23  %) :  

                                           
1 Abfallwirtschaftskonzept Landkreis Märkisch -Oderland 2013  
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Abbildung 2-2:  Anzahl der Erwerbstätigen im Landkreis Märkisch -Oderland in 1.000 Personen 
nach Wirtschaftsbereichen ( Stand  2017) 2 

Nahe Berlin ist der Landkreis Märkisch -Oderland an die Autobahn A10 (Berliner Ring) 

angeschlossen. Mehrere Bundesstraßen  wie z. B.  die B1, B158, B167 oder B168 3 

verlaufen durch den Landkreis .  

2.2  Demografische Entwicklung  

Bis zum Jahr 2012 war die Entwicklung der Bevölkerung leicht rückläufig. Seit dem 

Jahr 2015 ist jedoch ein Trend hin zu einem Bevölkerungswachstum zu erkennen. 

Zwischen  den Jahren 2012 und 2019 war ein Bevölkerungswachstum von 4,7 % zu 

verzeichnen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Bevölkerungszunahme von 

0,7  % bzw. 1.255 Einwohner pro Jahr.  

Die nachfolgende Abbildung 2-3 zeigt die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Mär-

kisch -Oderland seit dem Jahr 2012 3:  

                                           
2  Landkreis Märkisch -Oderland: Statistischer Jahresbericht 2018. Online verfügbar unter: 

https://www.maerkisch -oderland.de/datei/anzeigen/id/1 2951,1249/statistischer_jahres-

bericht_2018.pdf  (2005 ï2017) und Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsstand im 
Land Brandenburg Dezember 2018 (2018)  

3  Statistischer Jahresbericht 2019, S. 93  
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Abbildung 2-3:  Demografische Entwicklung im Landkreis Märkisch -Oderland 4 

Ein Grund für den Anstieg der Bevölkerung ist  der Trend zum Wegzug aus den urba-

nen Ballungsgebieten. Hinzukommend gehört der Land kreis Märkisch -Oderland zum 

Speckgürtel von Berlin, wo in den letzten Jahren der Mietspiegel stark angestiegen 

ist. Dies begünstigt die Zuwanderung in die umliegenden ländlichen Regionen. Hier-

durch entstehen bzw. erweitern sich Splittersiedlungen (ehemalig e WOE-Siedlungs-

gebiete), welche zu Entsorgungsschwierigkeiten führen (sog. schwer entsorgbaren 

Gebiete, welche auch regelmäßig in den Sammelverträgen ausgewiesen werden). 

Dies stellt in den letzten Jahren eine zunehmende Herausforderung dar und wird die 

nächsten Logistikausschreibungen beeinflussen . 

Mit einer Bevölkerungsdichte von 89 Einwohner n/km² gehört der Landkreis Märkisch -

Oderland zu den eher dünnbesiedelten Gebieten Deutschlands ( Vergleich: die Bevöl-

kerungsdichte Deutschlands liegt bei  232 Einwohner/km²). Bezogen auf das Land 

Brandenburg liegt der Landkreis Märkisch -Oderland geringfügig über der durch-

schnittlichen Bevölkerungsdichte von 85 Einwohner n/km 2. Innerhalb des Landkreises 

gibt es hinsichtlich der Bevölkerungsdichte große Unters chiede. Vor allem die Städte 

und Gemeinden in der Nähe von Berlin sind stärker besiedelt (Beispiel Hoppegarten 

mit 564 Einwohner/km²), während die Gemeinden an der Grenze zu Polen eher dünn 

besiedelt sind (Beispiel Lebus mit 59 Einwohner/km²).  

Insgesamt ga b es im Jahr 2018 im Landkreis Märkisch -Oderland rund 91.500 Haus-

halte. Der größte Teil der Bürgerinnen und Bürger leb t  in Zweifamilienhaushalten 

(etwa 43 %) 5, gefolgt von Einpersonenhaushalten mit 33 %. Den geringsten Anteil 

(etwa 11 %) haben Haushalte mi t vier Personen und mehr :  

                                           
4  2020: Bevölkerungsanzahl zum Stichtag 30. Juni 2020  
5  Stati stischer Jahresbericht 2019, S. 43  
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Abbildung 2-4:  Anteil  der Haushalte nach Haushaltsgröße (Stand 2018)  

Das Durchschnittsalter lag zum Ende des Jahres 2018 mit 47,3 Jahren 6 knapp über 

dem brandenburgischen Alters durchschnitt von 47,1 Jahren 7 sowie dem bundeswei-

ten Altersdurchschnitt von 44,4 Jahren 8.  

 

Abbildung 2-5:  Altersstruktur der Bevölkerung im Landkreises Märkisch -Oderland 9 

                                           
6  Statistischer Jahresbericht 2019, S. 33  
7  https://www.statistik -berlin -brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas -Bevoelkerungs-

stand.asp?Ptyp=300&Sageb=12015&creg=BBB&anzwer=6   
8  https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft -Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungs-

stand/Tabellen/durchschnittsalter -zensus - jahre.html;jsessio-
nid=717D32B782D692674910D42FC7904FC9.internet8711   

9  Statistischer Jahresbericht 2019, S. 33  
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https://www.statistik-berlin-brandenburg.de/BasisZeitreiheGrafik/Bas-Bevoelkerungsstand.asp?Ptyp=300&Sageb=12015&creg=BBB&anzwer=6
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/durchschnittsalter-zensus-jahre.html;jsessionid=717D32B782D692674910D42FC7904FC9.internet8711
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/durchschnittsalter-zensus-jahre.html;jsessionid=717D32B782D692674910D42FC7904FC9.internet8711
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/durchschnittsalter-zensus-jahre.html;jsessionid=717D32B782D692674910D42FC7904FC9.internet8711
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3  IST - Stand der Abfallwirtschaft im Landkreis Mär-

kisch - Oderland  

3.1  Organisation der Abfallwirtschaft  

Als Eigenbetrieb des Landkreises Märkisch -Oderland erfüllt der EMO seit dem Jahr 

2006 die Pflichten des örE und ist nach § 20 Abs. 1 KrWG für die Verwertung bzw. 

Beseitigung der im Landkreis Märkisch -Oderland angefallenen und gemäß § 17 Abs.  1 

überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen sowie von Abfällen zur Beseitigung 

aus anderen Herkunftsbereichen verantwortlich. Folgende Aufgaben stehen hierbei 

im Mittelpunkt:  

Á Einsammeln, Befördern un d Entsorgen der überlassenen Abfälle , 

Á Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit , 

Á Gebührenkalkulation, Gebührenerhebung, Gebühreneinzug sowie  

Á Sanierung, Rekultivierung und Nachsorge von Bestandsdeponien . 

Gemäß § 22 KrWG können die zur Verwertung oder Beseiti gung Verpflichteten Dritte 

mit der Erfüllung dieser Pflichten beauftragen. Der EMO hat alle operativen Leistun-

gen sowie die Entsorgung der angefallenen und überlassenen Abfälle im Rahmen öf-

fentlicher Ausschreibungen an Dritte vergeben. Eine Übersicht der v ergebenen Leis-

tungen sowie der zugehörige beauftragte Dritte können der Anlage 7 zum AWK ent-

nommen werden.  

Die Entsorgung von Leicht -  und Glasverpackungen unterliegt nicht der Entsorgungs-

pflicht des EMO, sondern wird von den beauftragten Dritten der System betreiber 

durchgeführt. Zwischen dem EMO und Systembetreibern  besteht allerdings vom 

1.  Januar 2020 bis 31.  Dezember  2024 eine Abstimmungsvereinbarung zur Ausge-

staltung der jeweiligen Erfassungssysteme und ggf. Kostenbeteiligungen bei gemein-

schaftlicher  Erfassung von Wertstoffen (bspw. Erfassung von Verpackungen über die 

Altpapiersammlung des EMO).  

3.2  Aktivitäten der Abfallvermeidung und Vorbereitung zur 

Wiederverwendung  

Der EMO hat die oberste Priorität der Abfallvermeidung in seiner Abfallentsorgungs-

satzung . Gemäß § 8 AESMOL hat  

Á jeder Benutzer der öffentlichen Entsorgungseinrichtungen des Entsorgungs-

betriebes die Menge der bei ihm anfallenden Abfälle sowie deren Schadstoff-

gehalt nach den Umständen so gering wie möglich und zumutbar zu halten  

Á der Entsorgungsbe trieb bei seinen Arbeitsabläufen in seinen Dienststellen und 

Einrichtungen, insbesondere bei Beschaffungs -  und Auftragswesen sowie bei 

Bauvorhaben darauf hin zu wirken, dass möglichst wenig Ressourcen einge-

setzt werden, wenig Abfall entsteht und die Wieder verwendung bzw. Verwer-

tung gefördert wird  

Á der Entsorgungsbetrieb bei Veranstaltungen in seinen Einrichtungen auf sei-

nem Grundstück, einschließlich öffentlicher Verkehrsflächen darauf hinzuwir-

ken, dass Speisen und Getränke in wiederverwendbarem Geschirr abg egeben 

werden, soweit Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dem nicht 

entgegenstehen. Das gilt auch für Märkte.  
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Zur Förderung der Abfallvermeidung wurden auf der Internetseite des EMO Adressen 

und Links von sozialen und/oder karitativen Einrichtun gen im Landkreis Märkisch -

Oderland hinterlegt, die insbesondere Alttextilien und Möbel einer Wiederverwendung 

zuführen.  Weiterhin wurden durch den EMO in der Beschaffung abfallvermeidende 

Aspekte berücksichtigt indem wiederaufgearbeiteten  Monitoren gegenüb er einer An-

schaffung von Neugeräten der Verzug gegeben wurde.  

3.3  Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit  

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit haben für den EMO als Angebot für die Bür-

gerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert. Der Inte rnetauftritt des EMO wurde 

zum 1. Januar 2018 neu aufgesetzt und hält eine Vielzahl an Informationen bereit. 

Neben aktuellen Informationen zur Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis 

liefert der Internetauftritt alle erforderlichen Angaben über die einzelnen Entsor-

gungssysteme (u.a. Leerungstermine, Behälterstandplätze, Benutzungshinweise) so-

wie die Möglichkeiten der Selbstanlieferung. Darüber hinaus finden sich auf den In-

ternetseiten Informationen zur richtigen Abfalltrennung (u.a. Trennhilfen für Behäl-

terstandplätz e, Abfall -ABC, Links zu Informationsmaterialien und Kampagnen).  

Weiterhin wird den Bürgerinnen und Bürgern ein Online -Tourenplan mit einer Erin-

nerungsfunktion via E -Mail und einer iCalendar -Datei, mit welcher die unterschiedli-

chen Termine zur Sammlung und  Entsorgung in einem Kalender gebündelt und in 

Echtzeit verwaltet werden können , angeboten .  

Eine Auswahl an Antworten zu häufig gestellten Fragen, Tourenpläne, Downloadmög-

lichkeiten für Formulare, Erläuterungen zum Bezug von Abfallsäcken und zum Jah-

resgeb ührenbescheid sowie die Darstellung der aktuellen Gebühren und Satzungen 

komplettieren das Angebot.  

Ergänzend zu den digitalen Informationen wird für private Haushaltungen , Gewerbe-

treibende und öffentliche Einrichtungen telefonisch zu den Servicezeiten sow ie diens-

tags und freitags in persönliche n Sprechzeiten die Abfallberatung angeboten. Über 

ein Kontaktformular auf der Internetseite können zusätzlich jederzeit auch schriftlich 

Fragen gestellt werden.  Weiterhin werden  mit Hilfe eines Gebührenrechners Anrei ze 

zur Abfalltrennung und Abfallvermeidung gesetzt.  

Die Abfallberatung wird derzeit durch einen Abfallberater in Vollzeit umgesetzt. Bis 

zum Jahr 2017 wurden a uf Anfrage umweltpädagogische Präsentationen sowie Mit-

machangebote für Schulen und Kindertagesst ätten angeboten. Eine Weiterführung 

des Angebotes war aufgrund von Personalmangel nicht mehr möglich. Die Nachfrage 

zu Mitmachangeboten und Präsentationen in und für Kindertagesstätten und Schulen 

besteht jedoch nach wie vor.  

Der EMO beteiligt e sich an la ndes -  oder bundesweiten Kampagnen zur Abfallvermei-

dung bzw. zur Verbesserung der Abfalltrennung. Um die im Jahr 2019 eingeführte 

Biotonne zu bewerben, nahm der EMO an ĂDeutschlands Biotonnen-Versprechen 

2020ñ der Aktion Biotonne Deutschland teil. Ziel der Kampagne war neben der Stei-

gerung der Sammelmenge die Verbesserung der Sammelqualität.  Eine Intensivierung 

und Fortführung der Informationskampagne war aufgrund fehlender personeller Res-

sourcen nicht möglich.  
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Jährlich wird der Abfallkalender mit einer Auflage von ca. 116.000 Stück veröffent-

licht und an Wohn -  und Wochenendgrundstücke verteilt. Bei Bedarf kann der Kalen-

der auch von der Internetseite heruntergeladen sowie beim EMO oder den Gemein-

deverwaltungen abgeholt werden. Im Abfallkalender sind die ze ntralen Informationen 

zur Abfallwirtschaft im Landkreis Märkisch -Oderland gebündelt, Herzstück ist der 

Tourenplan mit den Entsorgungsterminen.  

3.4  Abfallmengenentwicklung von 2012 bis 2020  

Im Landkreis Märkisch - Oderland wurden von den privaten Haushaltungen sowie an-

deren Herkunftsbereichen  im Jahr 2020 insgesamt 88 .4 16  Tonnen  Abfälle erzeugt. 

Dies entspricht einem einwohnerspezifischen Abfallaufkommen von etwa 4 50  

kg/(E*a). Die Entwicklung der mengenrelevanten Abfallarten seit dem Jahr 2012 

zeigt die nachfolgende Tabelle 3-1: 
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Tabelle 3-1:  Entwicklung des Aufkommens mengen relevanter Abfallarten von 2012 bis 2020  

Abfallart  Einheit  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Hausmüll *  
t/a  27.945  27.805  27.909  28.440  29.481  30.355  31.409  31.922  33.588  

kg/(E*a)  149,5  148,2  148,1  149,1  153,8  157,3  161,6  163,1  171,1  

Sperrmüll  
t/a  6.360  5.704  6.230  5.991  6.322  7.028  6.847  7.623  9.528  

kg/(E*a)  34,0  30,4  33,1  31,4  33,0  36,4  35,2  38,9  48,5  

Bioabfälle  
t/a  -  -  -  -  -  911  1.153  3.414  6.903  

kg/(E*a)       4,7  5,9  17,4  35,2  

Grünabfälle  
t/a  3.096  2.902  3.017  2.492  2.799  4.410  5.322  5.431  5.021  

kg/(E*a)  16,6  15,5  16,0  13,1  14,6  22,9  27,4  27,8  25,6  

Altpapier  
t/a  11.992  11.771  11.992  11.929  12.246  12.565  12.331  12.305  12.560  

kg/(E*a)  65,1  67,4  63,6  62,5  63,9  65,1  63,5  62,9  64,0  

Leichtverpa-
ckungen  

t/a  6.796  7.138  7.240  7.385  7.406  7.393  7.303  7.578  7.976  

kg/(E*a)  36,0  38,0  39,0  39,0  39,0  38,0  38,0  39,0  40,6  

Glas 
t/a  5.143  4.905  4.905  5.379  5.244  5.249  5.224  5.345  6.017  

kg/(E*a)  27,0  26,0  26,0  28,0  27,0  27,0  27,0  27,0  30,7  

EAG 
t/a  627  539  543  536  602  629  605  681  838  

kg/(E*a)  3,4  2,9  2,9  2,8  3,1  3,3  3,1  3,5  4,3  

Bau-  und  

Abbruchabfälle  

t/a  1.783  1.605  2.106  2.375  6.218  7.720  8.718  11.312  3.422  

kg/(E*a)  9,5  8,5  11,2  12,5  32,4  40,0  44,9  57,8  17,4  

Schadstoffe  
t/a  102  87  98  97  93  98  76  121  117  

kg/(E*a)  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,4  0,6  0,6  

Summe  
t/a  63.869  62.478  64.064  64.648  70.443  76.375  79.004  85.743  85.970  

kg/(E*a)  341,6  337,4  340,4  338,9  367,3  395,2  407,0  438,0  438,0  
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Den größten Anteil am Gesamtabfallaufkommen im Landkreis Märkisch -Oderland hat 

der Hausmüll mit etwa 1 71  kg/(E*a).  Die nachfolgende Abbildung 3-1 zeigt die Ent-

wicklung des einwohnerspezifischen Abfallaufkommens der mengenrelevanten Ab-

fallarten von 2012 bis 2020:  

 

Abbildung 3-1:  Entwicklung des einwohnerspezifischen Abfallaufkommens mengen relevanter 
Abfallarten von 2012 bis 2020  
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vermeiden, zum anderen die angefallenen Abfälle zu trennen, damit die Hausmül lbe-

hälter nicht zu schnell voll werden . 

Eine Reduzierung der Leerungsanzahlen führt ebenfalls zu einer Reduktion des Auf-

wands im Rahmen der Sammeltour. Die Sammeltouren können effektiver gestaltet 

werden und durch die höhere Auslastung der Fahrzeuge je Tour wird ein Beitrag zum 

Klimaschutz geleistet. Zudem entfa llen gegenüber dem I dent -Wägesystem  die Kos-

ten für die notwendige Wartung und Eichung der Fahrzeugwaagen.  

3.5.1  Gemischte Siedlungsabfälle  

Gemischte Siedlungsabfälle sind alle Abfälle zur Beseitigung aus privaten Haushal-

tungen (Hausmüll) und anderen Herkunftsber eichen (hausmüllähnliche Gewerbeab-

fälle).  

Der überlassene Hausmüll wird in Abfall -  und Wertstoffbehältern (AWB) mit eine m 

Fassungsvermögen  von 80, 120, 240, 1.100 Litern sowie Absetzcontainern mit 

2.500, 7.500, 10.000 oder 20.000 Liter Fassungsvermögen bz w. einem 20  m³ Press-

müllcontainer gesammelt. Für Veranstaltungen können temporär Behälter (240 Liter 

bis 20.000 Liter AWB/Container) mit einer einmaligen Entleerung bestellt werden. 

Für die Benutzung der AWB des EMO ist zur Aufrechterhaltung der Behälterin frastruk-

tur eine Abfallbehältergebühr zu entrichten . Eigene Abfallbehälter sind nicht zugelas-

sen.  

Für kurzfristiges/einmaliges Mehraufkommen an Hausmüll können von den Bürgerin-

nen und Bürgern 80  Liter -Abfallsäcke gegen Gebühr erworben werden. Die Säcke 

werden am Entsorgungstag neben die Abfallbehälter bereitgestellt. Die Entleerung 

der 80, 120 und 240 Liter AWB erfolgt 14 - täglich. Bei AWB/Containern ab einem 

Fassungsvermögen von 1.100 Litern sind wöchentliche und bei Bedarf noch kürzere 

Entleerungsrhythmen  möglich. Neben dem haushaltnahen Holsystem kann Hausmüll 

ebenfalls an der AUSt in Rüdersdorf angeliefert werden.  

Die nachfolgende Tabelle 3-2 zeigt die Entwicklung der Anzahl der aufgestellten 

Hausmüllbehälter, die Anzahl der Entleerungen sowie das entleerte Volumen je Be-

hältergröße ab dem Jahr 2018. Die Darstellung beschränkt sich auf AWB, welche in 

privaten Haushalt ungen  aufgestellt sind.  
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Tabelle 3-2:  Entwicklung der Behälteranzahl und Entleerungen Hausmüll von 2018 bis 

2020  

Volumen  Behälter  Entleerungen  Entleertes Volumen  

[l]  [Stck.]  [%]  [Stck.]  [Entleer./a]  [m 3 ]  [%]  

2018  

80  338  0,5  2.297  6,8  184  0,1  

120  66.872  90,3  726.360  10,9  87.163  44,4  

240  5.306  7,2  69.850  13,2  16.764  8,5  

1.100  1.507  2,0  83.986  55,7  92.385  47,0  

Summe  74.023  100  882.493  11,9  196.496  100  

2019  

80  628  0,8  5.536  8,8  443  0,2  

120  66.972  89,9  707.320  10,6  84.878  45,2  

240  5.394  7,2  68.692  12,7  16.486  8,8  

1.100  1.524  2,0  78.310  51,4  86.141  45,8  

Summe  74.518  100  859.858  11,5  187.948  100  

2020  

80  870  1,2  8.844  10,2  708  0,4  

120  67.039  89,3  743.117  11,1  89.174  45,9  

240  5.648  7,5  74.480  13,2  17.875  9,2  

1.100  1.549  2,1  78.559  50,7  86.415  44,5  

Summe  75.106  100  905.000  12,0  194.172  100  

Mit einem Anteil von rund 8 9 % wurden im Jahr 2020  Behälter der Größe 120 -Liter 

am häufigsten genutzt. Im Durchschnitt werden die 120 -Liter Behälter elfmal pro 

Jahr geleert . Dies bedeutet,  dass die 120 -Liter Behälter im Durchs chnitt alle  fünf 

Wochen durch die Bürgerinnen und Bürger zur Entleerung bereitgestellt werden.  

Am zweithäufigste n werden mit einem Anteil von 7,5 % Behälter der Größe 240 Liter 

genutzt. Diese  werden im Durchschnitt etw a 14 -mal  im Jahr zur Entleerung bereit-

gestellt. Dies entspricht einem 4 -wöchigen Entleerungsrhythmus.  

Im Jahr 2020 wurden die 1.100 Liter Behälter durchschnittlich rund 51  Mal zu r Ent-

leerung bereitgestellt. Dies entspricht etwa einem wöchentlichen Leerungsrhythmus.   

Bei den Behälter n der G röße 240 und 1.100 Liter ist trotz eines Anstieges der aufge-

stellten Behälter die Anzahl der Leerungen pro Jahr von 2018 auf 2019 deutlich zu-

rück gegangen. Dies resultiert vor allem aus der Umstellung auf das Ident system. 

Beim vorher praktizierten Ident -Wäge system wurden die Behälter unabhängig vom 

Füllgrad zur Entleerung bereitgestellt. Dies führt e zu einer hohen Anzahl an Behäl-

terentleerungen bei niedrigen Behältergewichten. Das Ziel des Ident system s ist es 

jedoch, dass die Behälter mit möglichst hohem Füllgrad zur Entleerung bereitgestellt 

werden. Ein hoher Füllgrad führt im Vergleich zum Ident -Wäge -System zu einem 
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Rückgang der Anzahl der Entleeru ngen. Ab dem Jahr 2019 ist zu erkennen, dass die 

Umstellung bei den Bürgern angekommen und die Anzahl der Leerungen deutlich 

gesunken ist. Die Behälter werden demnach zunehmend mit hohem Füllgrad zur Ent-

leerung bereitgestellt. Dieser Trend wurde im Jahr 20 20 durch die Corona -Pandemie 

unterbrochen. Durch vermehrtes Arbeiten im Homeoffice sowie Kurzarbeit und zeit-

weise Schließungen von Betrieben ist die Anzahl der Entleerungen im Jahr 2020 wie-

der gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend auch  im Jahr 2021 

fortsetzen wird.   

Die Anzahl der Entleerungen der 120 Liter Behälter war von 2018 auf 2019 ebenfalls 

rückläufig. Allerdings ist bei de n 120 Liter Behälter n auch die Anzahl der aufgestellten 

Behälter von 2018 auf 2019 rückläufig. Dies ist mit der Einführung der 80 Liter Be-

hälter zum 1. Januar 2018 sowie der Biotonne  (Verschiebung der Abfälle durch Tren-

nung der biologisch abbaubaren Abfälle vom Hausmüll )  zum 1. Juni 2019 zu begrün-

den. Die Anzahl der aufgestellten 80 Liter Behälter hat sich i m Ja hr 2019 im Vergleich 

zum Jahr  2018 fast verdoppelt. Dieser Trend setzte sich auch im Jahr 2020 fort.  

Für größere Anfallstellen ( z. B.  für Hausmüll -  und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 

sowie bei Veranstaltungen) werden Abfallcontainer und Pressmüllbehälter angebo-

ten. Die nachfolgende Tabelle 3-3 zeigt die Entwicklung der Containergestellung seit 

dem Jahr 2018:  

Tabelle 3-3:  Entwicklung der aufgestellten Abfall -  und Pressmüllcontainer 2018  bis 2020  

Abfallcontainer  

Anzahl Container  

2018  2019  2020  

 ständig  

Abfallcontainer 2,5 m³  0 11  21  

Abfallcontainer  10 m³  0 0 1 

Pressmüllcontainer  20 m 3 4 4 6 

 zeitweise  

Abfallcontainer  7,0/7,5 m³  1 5 4 

Abfallcontainer  10 m³  1 5 2 

Abfallcontainer  20 m 3 1 5 2 

Die Inanspruchnahme der A bfallcontainer  2,5 m 3 ist seit der Einführung zum 1. Ja-

nuar 2018 in den beiden Folgejahren deutlich gestiegen. Dies zeigt, dass das Angebot 

gut angenommen wird. Weit erhin wurden von 2019 auf 2020 zwei weitere P ressmüll-

container  20 m 3 sowie ein A bfallcontainer  10  m 3 zusätzlich aufgestellt. Lediglich Con-

tainer der Größe 7,5 m 3 (ständig) sowie die 2,5 m 3 (zeitweise) wurden seit der Ein-

führung des Containerdienstes nicht in Anspruch genommen.  

Zum 1.  April 201 7 führte der EMO auf Grund der gestiegenen Nachfrage in der Be-

völkerung einen gebührenpflichtigen Containerdienst für h aushaltstypische Abfälle 

aus Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Grundstücksberäumungen sowie  Reno-

vierungsarbeiten ein. Bei den Containern handelt es sich um  Absetzcontainer (Ab-

setzmulden) nach DIN  30720 der  Größen 5  m 3 (ohne Deckel), 7/7 ,5  Liter (ohne/mit 

Deckel) und 10.000 Liter Fassungsvermögen (ohne Deckel), die durch den Abfallbe-

sitzer beim EMO zu beantragen sind. Die nachfolgende Tabelle 3-4 zeigt die Entwick-

lung der In anspruchnahme des Containerdienstes von 2018 bis 2020:  
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Tabelle 3-4:  Anzahl der Containergestellungen von  2018  bis 2020  

Containergröße  2018  2019  2020*  

5 m³  39  45  55  

7 m³  74  93  115  

10 m³  90  144  252  

*Stand Ende Mai 2020  

Wie aus Tabelle 3-4 ersichtlich, steigt die Inanspruchnahme der Leistung von Jahr zu 

Jahr an. Vor allem bei den 10 m 3 Containern  ist ein e sehr große  Steigerung des Nut-

zungsgrad es zu verzeichnen. Die h ohe Nachfrag e übertrifft die ursprünglichen Erwar-

tungen vor Einführung der Leistung bei weitem.  

Im Jahr 2020 lag das einwohnerspezifische Hausmüllaufkommen bei 171 kg/(E*a). 

Das Hausmüllaufkommen (einwohnerspezifisch und absolut) verzeichnet seit dem 

Jahr 2015 eine ko ntinuierliche Steigerung. Die Entwicklung des einwohnerspezifi-

schen Hausmüllaufkommen s seit dem Jahr 2012 zeigt die nachfolgende Abbildu ng 

3-2:  

 

Abbildu ng 3-2:  Entwicklung des einwohnerspezifischen Hausmüllaufkommens von 2012  bis 

2020  

Der Anstieg des Hausmüllaufkommens resultiert zum einen aus dem Anstieg der Ein-

wohnerzahlen im Landkreis Märkisch -Oderland, zum anderen wurden im Jahr 2020 

zwei zusätzliche P ressmüllcontainer  20 m 3 sowie ein A bfallcontainer  10  m 3 aufge-

stellt.  Der Containerdienst zur Erfassung von Hausmüll wird durch die Abfallerzeuge-

rinnen und Abfallerzeuger in hohem Maß in A nspruch genommen.  

Ein weiterer Einflussfaktor auf die Steigerung der Hausmüll mengen ist die Einführung 

von zwei Mindestentleerungen pro Hausmüllbehälter und  Jahr. Diese werden den 

Bürgerinnen und Bürgern sowie den Abfallerzeuger innen und Abfallerzeugern  anderer 

Herkunftsbereiche unabhängig von der Inanspruchnahme jährlich in Rechnung ge-

stellt , falls keine oder lediglich eine Leerung registriert wurde . Vor Einführung der 
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Mindestentleerungen betrug d er Anteil der nicht zur Entleerung bereitgestellten Be-

hälter  (Nullleerungen )  etwa 10 %. Nach Einführung der Mindestentleerungen redu-

zierte sich der Anteil  im Jahr 2018 auf 8 %. Die Anzahl der Nullleerungen geht jährlich 

weiter zurück. Im Jahr 2020 wurden nur noch 7,5 % aller aufgestellten Behälter (über 

alle Behält ergrößen) nicht zur Entleerung bereitgestellt. Hierbei konnte festgestellt 

werden, dass der Anteil der nicht bereit gestellten Behälter mit der Behältergröße 

sinkt. So ist im Jahr 2020 der Anteil der nicht bereitgestellten Hausmüll behälter mit 

dem Volumen von 80 Litern bei etwa 9 %, bei den 1.100 Liter Behältern beträgt der 

Anteil hingegen nur 1,6 %. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die kleinen Behälter 

in Ein -  und Zweifamilienhäusern aufgestellt sind und durch den  Grundstückeigentü-

mer selbst zur Entlee rung bereitgestellt werden . Bei Grundstücken, wo eine Vielzahl 

von Einwohnern an einen Behälter angeschlossen ist, wie z.B. in Großwohnanlagen, 

wird dies oft durch Hausmeisterdienste oder ähnliches realisiert.  

Im Jahr 2019 lag das durchschnittliche einwoh nerspezifische Hausmüllaufkommen  

im Land Brandenburg (inkl. hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen) bei 171 kg/(E*a) 10 . 

Mit 163,1 kg/(E*a) im Jahr 2019 liegt das Hausmüllaufkommen im Landkreis Mär-

kisch -Oderland darunter.  

3.5.2  Bio -  und Grünabfälle  

Im Jahr 2017 wurde im Rahmen eines Modellversuchs die Einführung einer kommu-

nalen Biotonne getestet. Die Akzeptanz und das Interesse in der Bevölkerung war en  

sehr groß und die Qualität des Bioabfalls durchgängig gut, so dass der Modellversuch 

bis zum 31.  Mai 2019 verlängert wurde. Vor allem bei Einfamilienhäusern war das 

Interesse  an einer Biotonne  groß. Ab dem  1.  Juni 2019 wurde die Biotonne im Land-

kreis Märkisch -Oderland flächendeckend auf freiwilliger Basis für private Haushalt un-

gen  eingeführt.  

Eine Übersicht zur Verteilung der Biotonnen im Landkreis Märkisch -Oderland mit 

Stand Mai 2020 zeigt die nachfolgende Abbildung 3-3:  

                                           
10   MLUK Brandenburg, 2020: Siedlungsabfallbilanzen der öffentlich - rechtlichen Entsorgungs-

träger 2019  
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Abbildung 3-3:  Verteilung der Biotonnen im Kreisgebiet 11  

Wie in Abschnitt 2.1  erläutert, handelt es sich bei dem Landk reis Märkisch -Oderland 

um einen eher weniger dicht besiedelten Landkreis. So ist in Abbildung 3-3 auch 

deutlich zu erkennen, dass in den Gebieten mit hohen Einwohnerdichten (berlinnaher 

Raum) die meisten Bioabfallbehälter aufgestellt sind. Bereitgestellt werden  Abfallbe-

hälter der Größe 80, 120 und 240 Liter. Um Geruchsemissionen zu minimieren, kön-

nen bei Bedarf auch Bioabfallbehälter mit Filterdeckel bestellt werden. Zu Beginn der 

Einführung der Biotonne war der Nutzungsgrad der Filterdeckel gering. Seit der akti-

ven Bewerbung des Filterdeckels im Jahr 2021 ist  eine steigende Tendenz in der 

Nutzung zu e rkennen.  

Bis Ende des Jahres 2020 wurden ca. 18 .0 61  Bioabfallbehälter aufgestellt , Tendenz  

steigend.  Die Entwicklung des Behälterbestands seit Beginn des Modellversuchs zeigt 

die folgende Abbildung 3-4:  

                                           
11  Quelle: Entsorgungsbetrieb Märkisch -Oderland  
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Abbildung 3-4:  Entwicklung des Behälterbestands der Biotonne im Landkreis Märkisch -Oder-
land  bis zum 31. Dezember 2020  

Die Bioabfallbehälter werden grundsätzlich 14 - täglich geleert . I n vereinzelten Gebie-

ten  muss die Leerung telefonisch vereinbart werden. Hierbei handelt es sich meist 

um abgelegene Gebiete oder nur verei nzelte Standorte, die nicht  wirtschaftlich in die 

Sammeltour integriert werden kön nen. Sonstige Herkunftsbereiche ( z. B. Gewerbe-

betriebe ) können seit dem 1.  Januar 2020 ebenfalls ihre  Bioabfälle  grundsätzlich  dem 

EMO überlassen. Auf gewerblich genutzten Grundstücken kann die Aufstel lung von 

Biotonnen jedoch nur erfolgen, soweit die  Bioabfälle nach Art und Menge mit denen 

aus privaten Haushaltungen vergleichbar sind . Gastronomische Einrichtungen, Ein-

richtungen der Gemeinschaftsverpflegung und sonstige lebensmittelverarbeitende 

Gewerbe  dürfen nur biologisch verwertbare pflanzliche Abfälle (etwa Obst -  und Ge-

müsereste, Blumentischschmuck, Rasenschnitt) überlassen. Das Getrennthaltungs-

gebot nach dem Tierische Nebenprodukte -Beseitigungsgesetz (TierNebG) und der  

Verordnung zur Durchführung d es Tierische Nebenprodukte -Beseitigungsgesetzes 

(TierNebV) ist zwingend zu beachten.  

Zusätzlich zur Biotonne gibt es im Landkreis Märkisch -Oderland eine  Grünabfall-

sammlung  im Holsystem . Die  Bürger innen und Bürger  können gegen Gebühr  Laub-

säcke bzw. Banderolen zum Bündeln von Ästen und Strauchwerk  erwerben . Zu fest-

gelegten Terminen werden die Säcke und Bündel im berlinnahen Raum haushaltsnah 

eingesammelt. In den übrigen Gebieten erfolgt die Abholung auf Abruf.  Die Laubsä-

cke und die Ast -  bzw. Strauchwerkbündel dürfen bei der Bereitstellung ein Gewicht 

von 20 kg nicht überbreiten. Die Länge der Ast -  und Strauchwerkbündel beträgt ma-

ximal 1,40 Meter.   

Weiterhin finden an bestimmten Tagen im Januar Sammeltouren zur Erfassung von 

Weihnachtsb äume n statt.  
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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit , größere Mengen Grünabfälle an die Kompos-

tierungsanlagen im Landkreis Märkisch -Oderland anzuliefern . Die Kompostierungs-

anlagen, welche Grünabfälle aus privaten Haushaltungen annehmen, können dem 

Interneta uftritt des EMO entnommen werden . Im Jahr 2020 wurden etwa 60 % der 

angefallenen Grün abfallmengen durch die Bürgerinnen und Bürger selbst angeliefert.  

Seit dem Jahr 2016 ist ein kontinuierlicher Anstieg der erfassten Bio -  und Grünab-

fallmengen zu verzeichn en. Durch Einführung der freiwilligen kommunalen Biotonne 

zum 1. Juni 2019 konnten die Erfassungsmengen vor allem im Bereich der Küchen-

abfälle gesteigert werden. Im Vergleich zum Jahr 2019 konnte die Menge der über 

die Biotonne erfassten Bio -  und Grünabfäl le nahezu verdoppelt werden. Die Entwick-

lung der Bio -  und Grünabfallmengen seit dem Jahr 2012 zeigt die nachfolgende  Ab-

bildung 3-5:  

 

Abbildung 3-5:  Entwicklung des einwohnerspezifischen Bio -  und Grünabfallaufkommens von 
2012 bis 2020  

Im Jahr 2020 wurden insgesamt etwa 11.925 Tonnen Bio -  und Grünabfälle über kom-

munale und gewerbliche Sammelsysteme erfasst.  Dies entspricht einem einwohner-

spezifischen Gesamtaufkommen von etwa 61 kg/(E*a). Die Sammelmenge setzt sich 

aus 35 kg/(E*a) Bioabfällen sowie rund 26 kg/(E*a) Grünabfällen zusammen. Im 

Vergleich zum durchschnittlichen Bioabfallaufkommen im Land Brandenbu rg von 

21  kg/(E*a) liegt das einwohnerspezifische Bioabfallaufkommen im Landkreis Mär-

kisch -Oderland deutlich darüber. Das vergleichsweise niedrige durchschnittliche ein-

wohnerspezifische Bioabfallaufkommen im Land Brandenburg ist damit zu begrün-

den, dass vier  örE im Land Brandenburg keine Biotonne eingeführt haben  (Stand Juni  

2021) . In den Entsorgungsgebieten der vier örE leben etwa 23 % der Gesamtbevöl-

kerung des Landes Brandenburg. Weiterhin ist bei 31 % der örE, welche eine Bio-

tonne eingeführt haben, das  einwohnerspezifische Bioabfallaufkommen mit 

<20  kg/(E*a) sehr gering (Stand 2019).  
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Die durchschnittlichen einwohnerspezifischen Grünabfallerfassungsmengen im Land 

Brandenburg liegen mit 59  kg/(E*a) deutlich über dem einwohnerspezifischen Auf-

kommen im Land kreis Märkisch -Oderland.  

Die Grünabfallmengen waren im Jahr 2020 leicht rückläufig. Dies ist vor allem damit 

zu begründen, dass auch Grünabfälle durch die Bürgerinnen und Bürger in der Bio-

tonne entsorgt werden, die vor Einführung der kommunalen Biotonne üb er die Grün-

abfallsammlung entsorgt wurden.  

Gemäß § 17 KrWG sind Abfälle durch private Haushaltungen nur dann zu überlassen, 

soweit sie zu einer Verwertung auf den von ihnen im Rahmen der privaten Lebens-

führung genutzten Grundstücken nicht in der Lage sind . In Bezug auf die Bioabfälle 

stellt die Eigenkompostierung eine Verwertung auf dem eigenen Grundstück dar. In 

den kleineren Gemeinden besitzt  die Eigenkompostierung aufgrund der ländlichen 

Struktur und der oftmals großen Grundstücksfläche je Haushalt eine n hohen Stellen-

wert 12 . In diesen Gebieten  werden Biotonnen gar nicht oder lediglich als zusätzliche 

Entsorgungsmöglichkeit für Mehrmengen oder für zur Eigenkompostierung nicht ge-

eignete Bio -  und Grün abfälle in Anspruch genommen. Die Eigenkompostierung wird,  

so lange die Grundstücksfläche entsprechend groß ist und diese ordnungsgemäß 

durchgeführt wird, vom EMO ausdrücklich befürwortet. Durch Hinweise auf der In-

ternetseite, im Abfallkalender und durch telefonische oder persönliche Beratungsge-

spräche werden die  Bürgerinnen und Bürger bei der richtigen Durchführung unter-

stützt. Daraus resultiert, dass viele Bürgerinnen und Bürger ihre Bio -  und Grünabfälle 

eigenkompostieren.  

3.5.3  Wertstoffe  

3.5.3.1  Altpapier  

Kommunale Altpapiere, wie grafische Papiere und Druckerzeugnisse, und  Verpackun-

gen aus Papier, Pappe und Kartonagen werden im Landkreis Märkisch -Oderland zu-

sammen im haushaltsnahen Holsystem mittels Blauer Tonne der Behältergrößen 240 

und 1.100 Liter gesammelt. Auch auf der AUSt in  Rüdersdorf kann Altpapier gebüh-

renfrei abg egeben werden.  

Im Jahr 2020 wurden im Landkreis Märkisch -Oderland insgesamt 12.560 Tonnen Alt-

papier erfasst. Die Gesamtsammelmenge teilt sich in einen kommunalen Anteil von 

81,69 % (10.616 Tonnen) sowie einem systempflichtigen Verpackungsanteil von 

18,31  %  (2.379  Tonnen).  

Die Gesamtsammelmenge  entspricht einem einwohnerspezifische n Aufkommen von 

64 kg/(E*a). Die Entwicklung des einwohnerspezifischen Altpapieraufkommens seit 

dem Jahr 2012 zeigt die nachfolgende  Abbildung 3-6:  

                                           
12   In ländlich geprägten Entsorgungsgebieten werden durchschnittlich e Eigenkompostierungs-

quoten zwischen 40 und 60 % erreicht (Quelle: INTECUS)  
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Abbildung 3-6:  Entwicklung des einwohnerspezifischen Altpapieraufkommens von 2012 bis 
2020  

Seit dem Jahr 2012 liegt das Altpapieraufkommen konstant zwischen 63 und 

65  kg/(E*a). Die Altpapiersammelmenge unterliegt aufgrund der nicht konstanten 

Anteil e der  grafischen Papiere  sowie Pappe n und Kartonagen am Altpapiergemisch 

natürlichen Schwankungsbr eiten. Aufgrund des geringen spezifischen Gewicht es von 

Pappe n und Kartonagen sinkt entsprechend das Gesamtaufkommen, wenn der Anteil 

dieser gegenüber den grafischen Papieren steigt. Dies wirkt sich  auch  auf das ein-

wohnerspezifische Gesamtaltpapieraufkomme n aus. Das einwohnerspezifische Altpa-

pieraufkommen entspricht der durchschnittlichen Altpapiersammelmenge im Land 

Brandenburg von 65 kg/(E*a).  

Durch die Vermarktung und Verwertung des eingesammelten Altpapiers werden Ver-

wertungserlöse erzielt. Diese fließ en in die jährliche Gebührenkalkulation ein und tra-

gen zur Stabilisierung der Grundgebühr bei. Die Höhe der Erlöse unterliegt starken 

Schwankungen . Vor allem ein Überangebot am Markt verursacht sehr niedrige Erlöse. 

Je nach Höhe des Erlöses wird die Grundg ebühr entlastet oder es entstehen dem 

Landkreis zusätzliche Kosten, da die Sammelkosten die Höhe der Erlöse übersteigen.  
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Abbildung 3-7:  Entwicklungen der Altpapiererlöse von Januar 2020 bis Mai 2021  

Auf die Entwicklung der Erlöse haben die örE keinen Einfluss. Im Rahmen der Aus-

schreibung der Verwertungsleistung werden keine fixen Erlöse, welche über die ge-

samte Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten sind, festgelegt. Um den Schwankungen 

des Altpapiermark tes Rechnung zu tragen und wirtschaftlich zumutbare Bedingungen 

für den Landkreis als auch dessen Drittbeauftragten zu schaffen, werden die Erlöse 

in regelmäßigen Abständen der Entwicklung des Marktes angepasst.  

Aufgrund der Zunahme des Onlineversandhande ls nimmt der Anteil der systempflich-

tigen Verpackungen im kommunalen Altpapier immer mehr zu. Aufgrund dessen gilt 

gemäß Abstimmungsvereinbarung  zwischen dem EMO und den Systembetreibern ab 

dem 1.  Januar 2021 bis zum 31.  Dezember  2024 ein Verhältnis von 66 ,5  % kommu-

naler Anteil zu 33,5  % systempflichtiger Verpackungsanteil . 

3.5.3.2  Leichtverpackungen  

Die Entsorgung von Leichtverpackungen liegt nicht in der Verantwortung des  EMO. 

Restentleerte Verkaufsverpackungen w erden bis zum 31.  Dezember 20 21  überwie-

gend in gelben Säcken gesammelt. Vereinzelt sind  gelbe Tonnen der Größe 240 und 

1.100 Liter aufgestellt. Vor allem in Großwohnanlagen gestaltet sich die Sammlung 

von restentleerten Verpackungen schwierig.  

Der EMO hat auf Grundlage von § 22 Verpack G am 19.  Dezember 2019 eine Rah-

menvorgabe zur Erfassung der Leichtverpackungen im Kreisgebiet festgelegt. Mit 

dieser Rahmenvorgabe, in Verbindung mit der derzeit geltenden Abstimmungsver-

einbarung, wird das vorhandene Mischsystem aus Gelben Säcken und Gelbe n Tonnen 

von ca. 90  % Gelbe Säcke und 10% Gelbe Tonnen auf ca. 70  % Gelbe Säcke und 

30  % Gelbe Tonnen verändert. Dabei wird erstmals eine berlinnahe Gemeinde im 

Kreisgebiet, die Gemeinde Fredersdorf/Vogelsdorf, ab dem 1. Januar 2022 mittels 

Gelber Tonnen e ntsorgt.  
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Die Gelbe n Säcke und Tonnen werden durch das von den Systembetreibern beauf-

tragte n Entsorgungsunternehmen auf gestellt. Die Sammlung wird im Holsystem 

haushaltsnah 14 - täglich durchgeführt.  Auch auf der AUSt  Rüdersdorf können Leicht-

verpackungen geb ührenfrei abgegeben werden.  

Im Jahr 2020 betrug das einwohnerspezifische Leichtverpackungsaufkommen bei  

40,6 kg/(E*a). Seit dem Jahr 2018 steigt das Leichtverpackungsaufkommen jährlich 

an (siehe Abbildung 3-1) . 

3.5.3.3  Glasverpackungen  

Glasverpackungen werden im Bringsystem über Depotcontainer getrennt nach den 

Farben Weiß, Grün und Braun erfasst. Bis Ende des Jahres 2018 gab es im Landkreis 

Märkisch -Oderland 479 Standplätze zur Erfassung von Glasverpackungen. Damit 

stand für etwa 404 Bürgerinnen und Bürger jeweils ein Standplatz zur Verfügung.  

Die einzelnen Standplªtze kºnnen dem Internetauftritt des EMO unter ĂEntsorgungs-

systeme Ą Glasdepotcontainerñ entnommen werden. Zusätzlich zur Erfassung über 

die Depotcontainerstandplätze können Glasverpackungen auch auf der AUSt  in Rü-

dersdorf gebührenfrei abgegeben werden.  

Im Jahr 2020 lag das einwohnerspezifische Aufkommen an Glasverpackungen bei 

30,6 kg/(E*a). Auch hier s teigen die erfassten Mengen seit dem Jahr 2018 kontinu-

ierlich an.  

3.5.3.4  Alttextilien  

Alttextilien und Altkleider werden im Landkreis Märkisch -Oderland ausschließlich 

durch gewerbliche und gemeinnützige bzw. karitative Sammlungen erfasst. Ein kom-

munales Erfassung ssystem existiert derzeit nicht. Den Bürgerinnen und Bürgern ste-

hen im Bringsystem Altkleidercontainer an verschiedenen Standplätzen im gesamten 

Landkreis zur Verfügung. Stark verschmutzte Alttextilien sind über den Hausmüll  zu 

entsorgen.  

3.5.3.5  Tintenpatronen, T onerkartuschen, CDs/DVDs  

Seit Mai 2019 werden Tintenpatronen, Tonerkartuschen, CDs und DVDs im Landkreis 

Märkisch -Oderland mithilfe der ĂRoten Tonneñ gesammelt. Diese steht auf der AUSt 

in  Rüdersdorf bzw. direkt beim Betriebsstandort des EMO in Strausberg zur Verfü-

gung.  

Die Rote Tonne ist ein  durch die CR Solutions betriebenes und  auf Tintenpatronen, 

Tonerkartuschen, CDs und DVDs spezialisiertes Sammelsystem, welches in bereits 

rund 200 Landkreisen und Städten angeboten wird . Ziel ist die Rückgewinnung von 

Metallen und Kunststoffen.   

Tinten -  bzw. Tonerkartuschen, welche mit einem Sensor oder Chip ausgestattet sind, 

fallen hingegen in den Anwendungsbereich des ElektroG.  

3.5.3.6  Sperrmüll, Elektroaltgeräte und Schrott  

Elektro -  und Elektronikaltgeräte sowie  haushaltsüblicher Schrott werden gemeinsam 

mit Sperrmüll im haushaltnahen Holsystem gesammelt.  

Sperrmüll  und haushaltsüblicher Metallschrott  

Bei Sperrmüll handelt es sich um Abfall, welcher auch nach zumutbarer Zerkleinerung 

aufgrund seiner Abmessungen un d/oder seines Gewichts nicht über den Hausmüll 
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entsorgt werden kann. Darunter fallen beispielsweise Möbelteile, Haushaltsgegen-

stände und ähnliches. Jeder private Haushalt und Nutzer von angeschlossenen sai-

songenutzten G rundstücken kann dreimal im Jahr bis zu drei Kubikmeter Sperrmüll 

gebührenfrei zur Abholung anmelden. Bei der Sperrmüllanmeldung darf ein einzelner 

Gegenstand nicht mehr als 50 kg wiegen und  max. eine Kantenlänge von 2,00 m 

sowie eine  max. Höhe und Breite  von  1,50 m nicht überschreiten . 

Darüb erhinausgehende  Mengen müssen über einen gebührenpfl ichtigen Container 

entsorgt oder gegen Gebühr an der AUSt Rüdersdorf bzw. dem Betriebshof der ALBA 

Berlin GmbH in Wriezen angeliefert werden. Schrott kann an beiden Annahmestellen 

gebührenfrei abgegeben w erden.  

Seit dem Jahr 2018 ist ein kontinuierlicher Anstieg der jährlichen  Sperrmüll mengen  

zu verzeichnen. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 9.528 Tonnen Sperrmüll gesam-

melt. Dies entspricht einem einwohnerspezifische n Sperrmüllaufkommen von 

48,5  kg/(E*a). 65 %  des Sperrmülls werden im haushaltsnahen Holsystem erfasst, 

35 % an der AUSt und dem Betriebshof der ALBA in Wriezen. Die  Metallschrott erfas-

sungsmengen  schwanken seit dem Jahr 2012 zwischen 0,5 und 1,6  kg/(E*a).  

Elektro -  und Elektronikaltgeräte (EAG)  

Mit I nkrafttreten des Gesetz es über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die  

umweltverträgliche Entsorgung von Elektro -  und Elektronikgeräten  (ElektroG)  am 16. 

März 2005 existiert eine geteilte Produktverantwortung zur Erfassung und Entsor-

gung von EAG durch örE und Hersteller bzw. Vertreiber. Die örE sind demnach ver-

pflichtet, für EAG aus privaten Haushalt ungen Sammelstellen einzurichten. Die Her-

steller tragen die Kosten der Abholung und Entsorgung der durch die örE erfassten 

EAG.  

Mit der Novelle des ElektroG vom 20. Oktober 2015 wurden ab Juli 2016 Verkaufs-

einrichtungen mit einer Verkaufsfläche von 400 Quadratmetern und mehr ebenfalls 

zur unentgeltlichen Rücknahme von EAG verpflichtet. Bei Online -  und Versandhandel 

entspricht die L ager -  bzw. Versandfläche der Verkaufsfläche in diesem Sinne. Kleine 

EAG (größte Kantenlänge max. 25 cm) müssen ohne Neukauf zurückgenommen wer-

den (0:1 Rücknahme). Dies gilt ebenfalls für alle Altgeräte bei Neukauf eines Gerätes 

mit im Wesentlichen gleichen  Funktionen (1:1 Rücknahme). Aus § 12 ElektroG resul-

tiert weiterhin die Pflicht der Abfallerzeuger die EAG auf einem der beschriebenen 

Wege abzugeben. Die Geräte dürfen in keinem Fall in die Behälter der haushaltsna-

hen Abfallsammlung  entsorgt werden.  

Der EMO ist seiner Pflicht gemäß § 13 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ElektroG nachgekommen, 

in dem EAG zum einen im Rahmen der Sperrmüllsammlung bei den Bürgerinnen und 

Bürger abgeholt werden, zum anderen können EAG an der AUSt Rüdersdorf sowie 

dem Betriebsstandort der AL BA in Wriezen gebührenfrei abgegeben werden. Klein-

geräte sowie Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen können weiterhin im Rahmen 

der Schadstoffsammlung am Schadstoffmobil gebührenfrei abgegeben werden.  

Die Erfassungsmenge der EAG steigt seit dem Jahr 201 8 jährlich an. Im Jahr 2020 

lag das einwohnerspezifische Aufkommen bei 4,3 kg/(E*a). Die nachfolgende Tabelle 

3-5 zeigt die von 2012 bis 2018 erfassten EAG nach Geräteart:  
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Tabelle 3-5:  Erfasste EAG im Hol -  und Bringsystem von 2012 bis 2020 in Tonne n 

Jahr  Ga sentladungs-

lampen  

Haushaltsgroß-

geräte *  

Haushalts-

kleingeräte  

Informations -  

und  

Telekommunika-

tionsgeräte  

2012  5 187  78  356  

2013  5 172  72  289  

2014  6 179  80  278  

2015  6 196  90  245  

2016  4 227  198  173  

2017  4 251  204  171  

2018  4 263  178  161  

2019  3 303  214  161  

2020  5 415  278  140  

*
inkl. Kühlgeräte  

Das Aufkommen der Haushaltsgroßgeräte ist mit 415 Tonnen im Jahr 2020 am höchs-

ten. Dies liegt zum einen daran, dass Haushaltsgroßgeräte ein hohes spezifisches 

Eigengewicht aufweisen und schon mit geringen Stückzahlen hohe Massen erzielt 

werden. Zum anderen gab es Änderungen in der Zuordnung der einzelnen Sammel-

gruppen nach ElektroG. Den Haushaltsgroßgeräten werden demnach alle EAG zuge-

ordnet , bei welchen  eine Kantenlänge  des Gerätes 50 cm überschreitet . Auch wenn 

die EAG von der Geräteart ausgehend einer anderen Sammelgruppe gemäß ElektroG 

zuzuordnen wäre n.13  

Die alte WEEE -Richtlinie forderte ein Sammelziel von 4 kg/(E*a). Dieses Ziel wird im 

Landkreis Märkisch -Oderland seit dem Jahr 2020 erreicht. Mit der Novelle der WEEE -

Richtlinie wurde das Sammelziel auf eine massenabhängige bundesweite Quote um-

gestellt. Die Sammelquote bestimmt sich aus dem Anteil der zurückgegebenen EAG 

an der in den vergangenen drei Jahren davor in Verkehr gebrachten Gesamtmenge. 

Ab dem  Jahr 2019 liegt das bundesweite Sammelziel bei 65 %. Im Jahr 2018 lag die 

reale bundesweite Sammelquote bei 43 % 14 . Durch die Umstellung der Quote ist eine 

Bilanzierung einzelner örE nicht mehr möglich.  

3.5.4  Schadstoffe  

Schadstoffe sind Abfälle, von denen eine besondere Gefahr für Mensch und Umwelt 

ausgeht. Diese sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Zu den Schadstoffen 

zählen unter anderem:  

Á Farben, Lacke, Klebstoffe ,  

Á Lösemittel , 

Á Pestizide , 

Á Verpackungen mit gefährlichen Rückständen , 

                                           
13   Quelle: VKU: Elektrogesetz; Neue Sammelgruppen ab dem 01.12.2018; 

https://www.vku.de/themen/infrastruktur -und -dienstleistungen/elektrogesetz -neue -sam-

melgruppen/   
14   Quelle: Umweltbundesamt, ĂIn Verkehr gebrachte Mengen, Sammelmengen-  und -quoten 

bei Elektroaltgeräten  

https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/elektrogesetz-neue-sammelgruppen/
https://www.vku.de/themen/infrastruktur-und-dienstleistungen/elektrogesetz-neue-sammelgruppen/
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Á Bleibatterien , 

Á Fotochemi kalien , 

Á Altmedikamente , 

Á Gebrauchte organische Chemikalien ,  

Á Säuren und Laugen . 

Als Abfälle zur Beseitigung besteht für Schadstoffe aus privaten Haushalt ungen  eine 

Überlassungspflicht gegenüber dem örE. Die Schadstoffsammlung erfolgt über ein 

Schadstoffmobi l, welches zweimal im Jahr (Frühjahr/Herbst) an 228 Standplätzen im 

Landkreis Märkisch -Oderland hält. Die Abgabe der Schadstoffe wird  für private Haus-

halt ungen  über die Grundgebühr finanziert . Im Jahr 2020 wurde das Schadstoffmobil 

von 3.766 privaten Nutze rn in Anspruch genommen. Als zusätzliches Angebot zur 

Abgabemöglichkeit am Schadstoffmobil können die Bürgerinnen und Bürger die 

Schadstoffe gegen Gebühr auch abholen lassen.   

Geräteb atterien können außer am Schadstoffmobil auch im Handel zurückgeben wer-

den. Des Weiteren stehen an der AUSt  Rüdersdorf und in öffentlichen Einrichtungen 

wie den Bürgerbüros Sammelboxen der Rücknahmesysteme gemäß Batterieverord-

nung  zur Verfügung.  Akkumulatoren können ausschließlich an der AUSt abgegeben 

werden. Fahrzeugbatterien  werden im Fachhandel zurückgenommen oder können 

nach vorheriger Anmeldung am Schadstoffmobil abgegeben werden.  

PU-Dosen werden vom Handel zurückgenommen oder können an der AUSt in Rü-

dersdorf abgegeben werden. Altmedikamente können ebenfalls  am Schadstoff mobil 

abgegeben werden.   

Gewerbebetriebe können, sofern die Menge 2.000 kg  pro Jahr nicht übersteigt, ihre 

gefährlichen Abfälle nach Anmeldung an einem Termin pro Jahr zu feststehenden 

Sammelpunkten bringen (Bringsystem) oder gegen eine Anfahrtspauschale direkt 

von ihrem Betrieb abholen lassen (Holsystem). Die Entsorgungskosten sind für Ge-

werbebetriebe nicht in der Grundgebühr enthalten und müssen in Abhängigkeit von 

Menge und Abfall entrichtet werden. Über das Hol -  und Bringsystem wurden im Jahr 

2020 etwa  10 t  Schadstoffe von 62 Nutzern erfasst.  

Das Schadstoffaufkommen (Abgabe am  Schadstoffmobil und auf der AUSt )  liegt  mit 

Ausnahme des Jahres 2018 konstant bei rund 0,6 kg/ (E* a).  Bei den abgegebenen 

Schadstoffen handelt es sich überwiegend um Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 

Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten (AS 20 01 27*), Lösemittel 

(AS  20  01  13*) und wässrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten 

(AS  08  01  20).  

3.5.5  Sonstige Abfälle  

Als sonstige Abfälle werden alle Abfälle bezeichnet, welche überwiegend im Bringsys-

tem an der AUSt in Rüdersdorf erfasst werden. Hierzu zählen:  

Á Bau -  und Abbruchabfälle (gefährlich und nicht gefährlich)  

Á Altholz Kategorie IV  

Á Abfälle au s der öffentlichen Abwasserbehandlung und Wasserversorgung  

Á gewerbespezifische Abfälle  
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Bau -  und Abbruchabfälle  

Bau -  und Abbruchabfälle aus privaten Haushalt ungen  und Kleinmengen aus anderen 

Herkunftsbereichen (Kleingewerbe) können an der AUSt  gebührenpflichtig abgege-

ben werden. Angenommen werden unter anderem Bauschutt, Altholz, Dämmstoffe, 

Teerpappe, Gipsabfälle und asbesthaltige Abfälle.  

Das Bau -  und Abbruchabfallaufkommen  ist seit dem Jahr 2016 stark angestiegen. 

Vor allem die starke Beweg ung auf dem Immobilienmarkt hin zu Eigentum führte zu 

einer hohen Zunahme von privaten Bautätigkeiten und gewerblichen Baudienstleis-

tungen. Ein besonders großer Anstieg des Aufkommens ist seit dem Jahr 2016 bei 

den gemischten Bau -  und Abbruch abfällen (AS 1 7 09  04)  zu verzeichnen.   

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 3.084 Tonnen Bau -  und Abbruch abfälle an der AUSt 

in Rüdersdorf angenommen. Die Entwicklung der absoluten Mengen an Bau -  und Ab-

bruchabfällen zeigt die nachfolgende Abbildung 3-8:  

 

Abbildung 3-8:  Entwicklung des absoluten Aufkommens an Bau -  und Abbruchabfällen von 
2012  bis 2020  in Tonnen  

Ein Grund für die starke Zunahme war  die Annahme von gemischten Bau -  und Ab-

bruchabfälle n an der AUSt  zu verhältnismäßig günstigen Preis en  pro Tonne  bis zum 

Juli 2019 . Der starke Mengenanstieg der gemischten Bau -  und Abbruchabfälle führte 

dazu, dass Anlieferer aus andere n Herkunftsbereichen vor der Abgabe an der AUSt 

verpflichtet wurden  zu prüfen, ob die Abfälle einer Verwertung zugeführt werden kön-

nen (Durchsetzung § 8 GewAbfV ). Erst wenn keine Verwertung möglich ist, werden 

die Bau -  und Abbruch abfälle an der AUSt angeno mmen. Dieses Vorgehen führte zu 

einem deutlichen Rückgang der Anlieferungsmengen gemischt er Bau -  und Abbruch-

abfälle.  
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Auf seiner Internetseite verweist der EMO für die Entsorgung von Bauschutt, Bo-

denaushub und Abbruchabfällen auf die im Landkreis Märkisch -Oderland befindlichen 

zugelassene n Recyclinganlagen . 

Altholz Kategorie IV  

Unter Altholz der Kategorie IV wird Holz aus privaten Haushaltungen und anderen 

Herkunftsbereichen (Kleingewerbe) zusammengefasst, das gefährliche Stoffe enthält 

bzw. ausgehend von se iner Herkunft das Potenzial besitzt, gefährliche Stoffe zu ent-

halten (AS 20 01 37*). Zum Beispiel zählen hier behandelte Hölzer aus dem Außen-

bereich, wie Gärten, dazu. Im Jahr 2020 wurden an der AUSt 375 Tonnen Altholz 

Kat. IV angeliefert. Dies entspricht einem einwohnerspezifischen Aufkommen von 

1,9  kg/(E*a).  

Altreifen  

Bei einem Neukauf müssen die Händler Altreifen zur Entsorgung annehmen. Altreifen 

ohne Felgen können gegen Gebühr an der AUSt  Rüdersdorf abgegeben werden.  

Sonstige Siedlungsabfälle und Sekundärabfälle  

Sonstige Siedlungsabfälle umfassen Marktabfälle (AS 20  03  02), Straßenkehricht (AS 

20  03  03), Abfälle aus der Kanalreinigung (AS 20 03 06), biologisch abbaubare Kü-

chenabfälle (AS 20  01  08) und andere biologisch nicht abbaubare Stoffe (AS 

20  02  03). Die Abfallmengen sind aufgrund des geringen Aufkommens weniger rele-

vant. I m Jahr 2020 wurden insgesamt 55 Tonnen an der AUSt angeliefert. Biologisch 

abbaubare Küchenabfälle wurden seit dem Jahr 2013 nicht mehr angeliefert.  

Die Sekundärabfälle umf assen Abfälle aus der Behandlung von Abfällen. Darunter 

fallen Sieb -  und Rechenrückstände (AS 19 08 01), die Sandfangrückstände 

(AS  19  08  02), Kunststoff und Gummi (AS 19 12 04) und sonstige Abfälle aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen (AS 19 12 12 ).  

Diese  Abf allarten  werden in sehr geringen Mengen überlassen . Es ist in den letzten 

Jahren ein starker Rückgang zu beobachten. Das absolute Aufkommen der Sekun-

därabfälle beläuft sich für das Jahr 2020 auf 1.239 Tonnen. Der starke Anstieg in 

2016 resultie rt aus den niedrigen Gebühren der AUSt im Vergleich zu gewerblichen 

Entsorgungsunternehmen. Da festzustellen war, dass die angelieferten Sekundärab-

fälle (insbesondere die sonstigen Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Ab-

fällen (Sortierreste)) hohe A nteile an Wertstoffen enthielten und somit nicht den An-

forderungen der GewAbfV entsprachen, wurden die Abfallerzeuger angeschrieben 

und eine Verweigerung der Annahme derartiger Abfälle angekündigt.  

Sonstige gewerbliche Abfälle  

Bei den sonstigen gewerbliche n Abfällen, die an der AUSt abgegeben werden können, 

handelt es sich um  

Á Kunststoffabfälle aus der Landwirtschaft (AS 02 01 04),  

Á Kunststoffspäne u. -drehspäne (AS 12 01 05),  

Á Verpackungen aus Kunststoff (AS 15 01 02),  

Á gemischte Verpackungen (AS 15 01 06) sowie  

Á Aufsaug -  u. Filtermaterialien (AS 15 02 03) und Altreifen (AS 16 01 03).  

Mit durchschnittlich rund 500 Tonnen  im Jahr handelt sich um einen eher geringen 

Mengenstrom.  
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3.5.6  Illegale Abfallablagerungen  

Illegalen  Abfallablagerung werden in geteilter Zuständ igkeit von örE und Gemeinden 

beräumt. Gemäß § 4 Abs. 1 BbgAbfBodG sind Abfälle, welche auf für die Allgemein-

heit zugänglichen Grundstücksflächen abgelagert wurden, von den örE einzusammeln 

und zu entsorgen, insofern Maßnahmen gegen den Verursacher erfolglo s geblieben 

sind. Die Pflicht gilt auch für Kraftfahrzeuge oder Anhänger ohne amtliches Kennzei-

chen, soweit die Voraussetzungen  gemäß § 20 Abs. 3 KrWG vorliegen.  

Die Pflicht des örE zur Beräumung und Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen 

entfällt ge mäß § 4 Abs. 2 BbgAbfBodG dann, wenn andere Körperschaften aufgrund 

vorrangiger Unterhaltungs - , Verkehrssicherungs -  und Reinigungspflichten zur Ein-

sammlung der illegalen Abfälle und ordnungsgemäße Überlassung an den örE ver-

pflichtet sind. Das gilt insbeson dere für  

Á den Landesbetrieb Forst Brandenburg für die der Forstaufsicht unterliegenden 

Wälder, soweit sie der Allgemeinheit frei zugänglich sind,  

Á die Gewässerunterhaltungspflichtigen im Sinne des § 79 des Brandenburgi-

schen Wassergesetzes für die ihrer Unter haltungspflicht unterliegenden und 

der Allgemeinheit frei zugänglichen Gewässer einschließlich der Ufer bis zur 

Böschungsoberkante,  

Á die Gemeinden für die Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage und für 

die ihrer Unterhaltung unterliegenden Park -  und G rünanlagen und sonstigen 

Einrichtungen,  

Á die Straßenbaulastträger für die Straßen außerhalb der geschlossenen Orts-

lage für ihre Verkehrssicherungs -  und Unterhaltungspflichten.  

Darüber hinaus sollen Träger der Straßenbaulast herrenlose Abfälle auf Straßen-

gru ndstücken außerhalb der geschlossenen Ortslage nach besten Kräften einsam-

meln. Sollten die Abfälle der Entsorgungspflicht des örE unterliegen, ist dieser zur 

unentgeltlichen Annahme an einem abgestimmten Ort verpflichtet.  

Demnach besteht für das  Einsammel n und d ie Entsorgung illegaler Abfallablagerun-

gen im Land Brandenburg eine geteilte Zuständigkeit zwischen örE und Gemeinden. 

Die nachfolgende Darstellung zu Art und Aufkommen der illegalen Abfallablagerungen 

beschränken sich daher auf die Abfälle, welche durch den EMO im Rahmen seiner 

Zuständigkeit beräumt und entsorgt wurden.  

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 283 Tonnen illegale Abfallablagerungen  durch den 

Drittbeauftragten des EMO  beräumt. Das entspricht einem einwohnerspezifischen 

Aufkommen von 1,4  kg/(E*a ). Die Entwicklung der illegal abgelagerten Abfallmengen 

nach Abfallarten zeigt die nachfolgende Abbildung 3-915 :  

                                           
15   Bis zum Jahr 2013 waren die Zuständigkeiten zur Be räumung der illegalen Abfallablagerun-

gen zwischen dem EMO und den anderen Körperschaften nicht geklärt. Daraus folgten hohe 

Erfassungsmengen, da durch den EMO auch illegale Abfälle außerhalb seiner Zuständigkeit 
beräumt wurden. Aufgrund dessen erfolgt die Darstellung der Entwicklung des Aufkommens 
illegaler Abfallablagerungen ab dem Jahr 2013.  
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Abbildung 3-9:  Illegal abgelagerte Abfälle nach Abfallarten von 201 3 bis 2020  
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Á administrativen Aufgabenbereiche wie Verwaltungsaufwand, Öffentlichkeits-

arbeit und Abfallberatung,  

Á Entsorgung 16  von Altpapier (kommunaler Anteil), Sperrmüll, Schrott, Schad-

stoffen, Weihnachtsbäumen,  

Á Sammlung von EAG 16 ,  

Á Entsorgung von illegalen Abfä llen,  

Á Rekultivierung und Nachsorge der stillgelegten Deponien des Landkreises 

Märkisch -Oderlands  

Á Anteilige Kosten der Bioabfallsammlung  

Mit Stand der Gebührensatzung des Landkreises Märkisch -Oderland von 2021 beträgt 

die monatliche Grundgebühr bei Wohngrun dst¿cken f¿r jede Person 1,33 ú je Kalen-

dermonat, bei saisongenutzten Grundst¿cken f¿r jede Person 0,67 ú je Kalendermo-

nat . Die Grundgeb¿hr f¿r andere Herkunftsbereiche betrªgt 2,80 ú pro Behªlter und 

Kalendermonat.  

Die Leerungsgebühr wird spezifisch für jede Entleerung der Abfallbehälter erhoben. 

Je nach Behältergröße und Abfallart fallen unterschiedliche Gebührensätze an. Mit 

der Leerungsgebühr werden Anreize gesetzt, dass die Bürger weniger Abfall erzeugen 

bzw. ihren Abfall besser trennen. Die Leerungsg ebühr steigt proportional zum Behäl-

tervolumen. Die Abfallmasse darf das jeweilige Maximalgewicht nach DIN 840 -1 nicht 

überschreiten, ist aber seit der Umstellung von I dent -Wägesystem  auf das Ident sys-

tem nicht mehr abrechnungsrelevant. Mithilfe des Ident systems wird den Bürgerin-

nen und Bürgern ein verursachergerechter jährlicher Gebührenbescheid erstellt.  

Dadurch  werden Anreize für die Getrenntsammlung und damit der sortenreine n Er-

fassung der Wertstoffe gesetzt.  

Zusätzlich wurden für Hausmüllbehälter zwei Mindest entleerungen pro Jahr einge-

führt. Diese werden den Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern 

unabhängig von der Inanspruchnahme in Rechnung gestellt.  

In Ausnahmefällen kann auf Antrag die Nutzung von beschrifteten Hausmüllsäcken 

genehmigt  werden. Die Säcke sind bei den bekanntgegebenen Verkaufsstellen zu 

erwerben. Für die Sammlung der Abfallsäcke wird eine Leistungsgebühr erhoben.  

Weitere behälterbezogene Gebühren  

Weitere Gebühren sind die Behälterwechsel -  und Holgebühr sowie die Anliefer ungs-

gebühren an der AUSt  Rüdersdorf und dem Betriebshof der ALBA Berlin GmbH in 

Wriezen.  

Die Behälterwechselgebühr wird erhoben, wenn der Bürger einen Abfallbehälter auf-

stellen, austauschen oder  zurücknehmen lässt. Dies gilt auch beim Austausch von 

Bioabf allbehältern, die einen Filterdeckel bekommen sollen. Die Gebühr wird für je-

den Vorgang fällig.  

Die Holgebühr ist eine Servicegebühr, welc he zu entrichten ist, wenn der Transport-

weg der Hausmüll behälter von einem geeigneten Stellplatz bis zur Fahrbahngrenze 

fünf  Meter überschreitet. Die Holgebühr beträgt für die aufgestellten Hausmüll -  und 

Altpapier behªlter pro Entleerung 0,10 ú/Meter. 

                                           
16   Nur durch die Grundgebühr von Wohngrundstücken und saisongenutzten Grundstücken  ge-

deckt  
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Für die Gestellung und Entsorgung von Containern für Abfälle aus Haushaltsauflösun-

gen, Entrümpelungen, Grundstücksberäumungen und Renovierungsarbeiten werden 

in Abhängigkeit von Containergröße und Standzeit  ebenfalls  Gebühren erhoben.  

Für die Gest ellung der Abfallbehälter für Hausmüll und Bioabfall werden je nach Be-

hältergröße monatlich Abfallbehältergebühren erhoben. Der Bürger kann hierbei zwi-

schen Abfallbehältern mit und ohne Schwerkraftschloss wählen. Bei Biotonnen kann 

kein Schwerkraftschloss, aber wahlweise ein Deckel mit Filter genutzt werden.  

Durch die  Zunahm e des Versan dhandels steigt das Verpackungsabf allaufkommen  

auch im gewerblichen Bereich . Dies führt zu einer verstärkten Nachfrage der Altpa-

pierbehälter auch bei Gewerbe betrieben. Bei der Abmeldung von Gewerbe betrieben 

wurden die aufgestellten Altpapierbeh älter dem EMO zum Teil nicht zurückgegeben. 

Dies führte zu Behälterverlusten und entsprechenden Mehrkosten in der Behälterbe-

schaffung. Um die Sorgfaltspflicht der Gewerbe betriebe bei der Nutzung der Altpa-

pierbehälter zu erhöhen und die durch die hohe Nachf rage st etig steigenden Sam-

melkosten gerecht zu verteilen, wird f ür gewerblich genutzten Altpapierb ehälter seit 

dem 1. Januar 2021 eine Behältergebühr erhoben . Die Höhe der zu entrichtenden 

Behältergebühr ist abhängig von der gestellten Behältergröße (240 oder 1.100 Liter) .  

Die Behälterwechselgebühr für jedes Aufstellen, jeden Austausch und jede Rück-

nahme eines Abfallbehälters einer Abfallart (80, 120, 240, 1.100, 2.500, 

7.000/7.500, 10.000 oder 20.000 Liter Fassungsvermögen) beträgt 12,64 Euro  je 

Vorgang.  

Annahmegebühren an der AUSt Rüdersdorf und dem Betriebsstandort der ALBA Wrie-

zen  

Bei der Selbstanlieferung von Abfällen an der AUSt Rüdersdorf  sowie  dem Betriebshof 

der ALBA Berlin GmbH in Wriezen werden Annahmeg ebühren erhoben. Die Höhe der 

Annahmegebühr richtet sich nach der Abfallart und  der angelieferten Menge  je Ab-

fallart . Für Kleinanlieferungen ist an den Annahmestellen eine Pauschalgebühr zu 

zahlen. Mengen, welche über Kleinmengen hinausgehen, werden Gebühren in [ú/t ]  

erhoben. An der AUST in Rüdersdo rf liegt bis zu einer Masse von  40 kg eine Klein-

menge vor. Am Betriebshof der ALBA in  Wriezen kann die Waage aufgrund des Eich-

bereiches erst Abfälle einer Masse von 200 kg erfassen. Demnach erfolgt die Abrech-

nung in [ú/t ]  in Wriezen bei Überschreitung von 200 kg. Zur Wahrung der Gebühren-

gerechtigkeit ist in Wriezen die Pauschalgebühr für die Kleinmengen fünfmal so hoch 

wie an der AUSt in Rüdersdorf . Eine Übersicht zu den Annahmegebühren der AUSt in 

Rüdersdorf  kann der Anlage 2 zum AWK  entnommen werden 17 .  

4  Ent sorgungseinrichtungen des Landkreises Mär-

kisch - Oderland  

4.1  Abfallumschlagstation Rüdersdorf  

Die AUSt in Rüdersdorf liegt im Südwesten des Landkreises Märkisch -Oderland. Sie 

dient zum einen dem Umschlag der im Holsystem gesammelten Abfälle, zum anderen 

können die Bürgerinnen und Bürger sowie sonstige Herkunftsbereiche (Kleinge-

werbe) vorrangig Abfälle, welche nicht im haushaltsnahen Holsystem gesammelt 

                                           
17  Abfallgebührensatzung Landkreis Märkisch -Oderland 2021 vom 9. Dezember 2 020  
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bzw. von der Sammlung und  Beförderung durch den EMO per Satzung ausgeschlos-

sen wurden (z. B. Bau -  und Abbruchabfälle) , selbstanliefern. Weiterhin können Mehr-

mengen an gemischten Siedlungsabfällen sowie haushaltstypischem Sperrmüll gegen 

Gebühr an der AUSt abgegeben werden.  

Im Rahm en einer europaweiten Ausschreibung im Jahr 2003 wurde die Abfallentsor-

gung im Landkreis Märkisch ïOderland neu geregelt. In diesem Zusammenhang 

wurde zwischen dem Landkreis Märkisch -Oderland und der Märkischen Entsorgung s-

anlagen -Betriebsgesellschaft mbH ei n Vertrag zur Entsorgung der Restabfälle des 

Land kreises ab 1.  Juni 2005 geschlossen. Die Märkischen Entsorgungsanlagen -Be-

triebsgesellschaft mbH hat zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen eine AUSt in 

Rüdersdorf an der B1/B5 ï Horst Wilhelm Otto Weg ï errichtet und zum 1.  Juni  2005 

in Betrieb genommen.  Die AUSt ist für eine Gesamt abfall kapazität von 5 1.000 Ton-

nen pro Jahr genehmigt.  

Der Landkreis Märkisch -Oderland hat sich bereits zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schluss es das Recht gesichert die AUS t  nach Beendigung des Vertrages zum 31.  De-

zember 2020 zu übernehmen und selbst für bis zu 30 Jahre zu betreiben . Da sich die 

AUSt  seit 2005 als zentraler Abfallannahme -  und -umschlagplatz für alle dem EMO 

überlassenen Abfälle bewährt  hat und auch genehmigungsrech tlich akzeptiert ist, 

wurde  von dieser Übernahmeoption Gebrauch gem acht werden.  

Mit Auslaufen des Vertrages mit der Märkische Entsorgungsanlagen Betreibergesell-

schaft GmbH  übern ahm  der EMO zum  1.  Januar  2021 die AUSt als Betreiber. Das 

Grundstück auf dem d ie AUST errichtet wurde, ist  von der  CEMEX Zement GmbH 

lediglich für die Dauer des  Vertrages mit dem Landkreis Märkisch -Oderland  über die 

Hausmüll entsorgung gepachtet worden, da sich das betreffende Grundstück im Ta-

gebauvorhaltegebiet befindet und nicht erworben werden kann . 

Mit Übernahme der AUSt durch den EMO wurden Bauarbeiten zur Erweiterung  und 

Um bau  der Fläche begonnen, welche voraussichtlich zum Ende des Jahres 2021 ab-

geschlossen sein sollten. Die nachfolgende Abbildung 4-1 zeigt, wie die AUSt nach 

Abschluss der Erweiterung und Umbaumaßnahmen aussehen wird:  

 

Abbildung 4-1:  AUSt Rüdersdorf nach Fe rtigstellung der Erweiterungs -  und Umbaumaßnah-
men (Planungsstand)  

Folgende Erweiterungs -  und Umbaumaßnahmen werden/wurden an der AUSt in Rü-

dersdorf durchgeführt:  
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Erneuerung des  Annahmecontainers  und Vergrößerung des Sozial -  und  

Bürocontainers  

Ein neuer Annahmecontainer ist seit Januar 2021 in Betrieb. Im Kleinanlieferbereich 

der AUSt  ist eine gebührenpflichtige Anlieferung diverser Abfälle durch die Bürgerin-

nen und Bürger und sonstige Kleinanlieferer möglich. Die Mengenermittlung erfolgt 

durch Verwiegen. Aufgrund der für die Straßenfahrzeugwaagen zulässigen Eichberei-

che mussten in der Vergangenheit bei Nettogewichten bis 95 kg Pauschalgebühren 

erhoben werden.  

Durch einen Umbau der Straßenfahrzeugwaagen konnte der eichfähige Wägebereich 

auf 40 kg  herabgesetzt werden, sodass seit dem 01.  Januar 2021 lediglich eine nied-

rigere Pauschalgebühr für Anlieferungen kleiner 40 kg berechnet wird und die An-

nahmegebühren für Anlieferungen ab 40 kg genau verwogen und abgerechnet wer-

den können.  

Im Rahmen der Erw eiterungs -  und Umbaumaßnahmen wurden der bisherige Sozial-

container gegen ein neues Modell ausgetauscht und gleichzeitig um eine Büroeinheit 

erweitert . Die Inbetriebnahme de s vergrößerten Container s erfolgt e im Som-

mer  2021.   

Modernisierung Kleinannahme und  Containerumschlag  

Die Fertigstellung der Modernisierung erfolgt voraussichtlich Ende 2021. Durch die 

zusätzlichen Containerstellplätze können perspektivisch in begrenzten Maßen zusätz-

liche  Abfälle (z.B. Grünschnitt, Nichtverpackungskunststoffe, Altkleider  o. Ä.) ge-

trennt erfasst werden. Das Bürgerleitsystem (bspw. Beschilderung) wird erneuert 

und verbessert.  

Die AUSt wird für eine weitere Nutzungsdauer von ca. 20 Jahren ertüchtigt. Ein Wei-

terbetrieb über den v. g. Zeitraum hinaus hängt von dem zukünftigen Fortschritt der 

Tagebauarbeiten ab.  

4.2  Altdeponien  

Im Landkreis Märkisch -Oderland befinden sich vier Siedlungsabfalldeponien, von de-

nen sich eine in der Stilllegungsphase und drei in der Nachsorgephase befinden :  

Tabelle 4-1:  Status der Deponien im Landkreis Märkisch -Oderland  

Deponie  Ablagerungs-

phase  

Stilllegungs-

phase  
Nachsorgephase  

Seelow  1966 ï2004  2006 ï2008  Ja 

Hennickendorf  1976 ï2001  2007 ï2013  Ja 

Neuenhagen/  

Bad Freienwalde  1976 ï2005  seit  2007  Nein  

Wriezen  1979 ï1999  2001 ï2003  Ja 

Als zweckmäßige und ökologische Nachnutzungsmaßnahme für die Deponien wurden 

folgende Photovoltaik -Anlagen errichtet . Im Jahr 2020 wurden die PV -Modul -Flächen 

erweitert. Folgende Leistungen werden derzeit durch die PV -Module erreicht:  
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Á  Altd eponie Wriezen :   3,28 Megawatt  

Á  Altd eponie Hennickendorf :   4,14 Megawatt  

Á  Altd eponie Seelow :    3,07 Megawatt  

Der EMO ist nicht Betreiber der PV -Anlagen . Um das Risiko für den EMO so gering 

wie möglich zu halten , wurden die für den Bau der PV-Anlagen notwendigen Depo-

nieflächen lediglich verpachtet . Die Pachteinnahmen dienen der Stabilisierung der 

Grundgebühren. Nach derzeitigem Pla nungsstand soll en  in den Jahren 2021/2022 die 

PV-Modul -Flächen  nochmals  erweitert werden.  

Die nachfolgenden Abbildung 4-2 und Abbildung 4-3 zeigen Luftbilder der PV -Anlagen 

auf den Altd eponien Hennickendorf und  Seelow:  

 

Abbildung 4-2:  Luftbild der Altdeponie Hennickendorf  

 

Abbildung 4-3:  Luftbild der Altdeponie Seelow  
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5  Bevölkerungsprognose  

Wie in Abschnitt 2.2  beschrieben , ist seit dem Jahr 2012 für den Landkreis Märkisch -

Oderland ein kontinuierliches Bevölkerungswac hstum zu verzeichnen.  

Im  Statistischen Jahresbericht  des Landkreises Märkisch -Oderland aus dem Jahr  

2019 ist die Bevölkerungsvorausberechnung von 2017  bis 2030  veröffentlicht, welche  

ausgehend vom  Basisjahr 2016 in einer oberen, einer mittleren und einer u nteren 

Variante dargestellt  wird . Mit Ausnahme der oberen Variante wird von einem Bevöl-

kerungsrückgang ausge gangen . Die Ist -Bevölkerungszahlen zeigen jedoch, dass sich  

der Anstieg der Bevölkerung szahlen  fortgesetzt  hat , so dass die reale Bevölkerungs-

entwicklung mit Stand 31. Dezember 2019 die  Prognose derzeit bereits deutlich über-

troffen hat .  

Aus diesem Grund wurde für die nachfolgenden Abfallmengenprognosen die reale 

Bevölkerungsentwicklung zugrunde gelegt und bis zum  Jahr 202 6 ein anhaltendes 

Bevölkerungswachstum unterstellt. Ab dem Jahr 202 6 wird angenommen, dass sich 

die Einwohneranzahl aufgrund von hohen Mieten in den Monopolregionen sowie fle-

xibleren Arbeitsmodellen wie Homeoffice auf einem deutlichen höheren Nive au als 

dem in der Bevölkerungsvorausberechnung stabilisieren wird. Den Vergleich der ei-

genen Prognose mit den Prognosen der Bevölkerungsvorausberechnung von 2017  bis 

2030 zeigt  die nachfolgende  Abbildung 5-1:  

 

Abbildung 5-1:  Prognose zur Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Märkisch -Oderland nach 
dem Statistischen Jahresbericht 2019
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6  Prognose des Abfallaufkommens bis 2030  

Im Folgenden werden Prognosen für die einzelnen Abfallströme erstellt. Als Basis 

dient das Abfallaufkommen der einzelnen Abfallströme der letzten Jahre seit 2010, 

Ausnahme ist die Betrachtung der Bioabfälle. Hier  wird das Abfallaufkommen erst ab 

Beginn des Modellversuches im Jahr 2017 betrachtet .  

In den nach folgenden Prognosen ist zur besseren Einordnung das absolute Abfalla uf-

kommen der Jahre 2018 bis 2020 mit dargestellt.  

Da es sich um Prognosen handelt, die unt erschiedlichen, teilweise derzeit nicht ab-

sehbaren Einflüssen unterliegen, sind diese Prognosen mit Ungenauigkeiten verbun-

den, welche größer werden, je weiter die Prognose in die Zukunft erfolgt.  

6.1  Annahmen der Prognosen und einzelnen Abfallarten  

Im Allgemei nen wird die Entwicklung des Abfallaufkommens wesentlich durch die 

Einwohnerzahl beeinflusst. Laut Prognose der Bevölkerungsentwicklung ( Kapitel 5) 

ist ausgehend von  2019 ein weiterer Anstieg der Einwohnerzahl zu erwarten.  Dieser 

Anstieg wird sich auch im Abfallaufkommen bemerkbar machen.  

6.2  Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle  

In Abbildung 6-1 ist die Prognose für Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle  

(AS 20 03 01) abgebildet. Im Jahr 2020 liegt das einwohnerspezifische Hausmüllauf-

kommen  deutlich über de m  der Vorjahre. Statt ca. 163 kg/(E*a) sind etwa  

17 1 kg/(E*a) ange fallen. Ausschlaggebend dafür dürften die Auswirkungen der 

Corona -Pandemie (Home -Office, Home -Schooling) sein. Leichte Steigerungen lassen 

zudem die Nachwirkungen der Umstellung vom Ident -Wäge -System auf das Ident-

system sowie eine verstärkte Erfassung bei den hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen 

erwarten. Diese Steigerungen gleichen den Einfluss der Erhöhung der getrennten Bi-

oabfallerfassung aus. Durch die Einführung der Biotonne im Landkreis Märkisch -

Oderland wird ein Teil der Bioabfälle, die bisher über die Hausmüllbehälter  entsorgt 

wurden, in den Bioabfallbehälter  entsorgt werden, wodurch die Hausmüll menge ver-

ringert wird. Andererseits werden in de n Bioabfallbehältern  auch Grün -  und Garten-

abfälle entsorgt, welche bislang durch die Grünabfallsammlung erfasst oder an Kom-

postanlagen angeliefert wurden. Zudem ist durch die Einführung der Biotonne auch 

ein leichter Rückgang der Eigenkompostierung möglich, so dass nicht davo n ausge-

gangen werden kann, dass sich die Hausmüll menge im Verhältnis 1:1 zur Menge der 

mittels Biotonne erfassten Abfälle verringert.  

Es wird davon ausgegangen, dass sich das Hausmüllaufkommen  bei ca. 165  kg/(E*a) 

stabilisiert, so dass zukünftig mit einem Aufkommen von ca. 33.000  Tonnen pro Jahr 

gerechnet werden kann.  
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Abbildung 6-1:  Prognose des Aufkommens an Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeab-
fällen  (AS  20  03 01)  

Der Anteil der hausmüllähnlichen Gewerbeabf älle  am Gesamthausmüllaufkommen 

liegt derzeit bei etwa 20 %. Der Anschluss -  und Benutzungsgrad der  kommunalen 

Entsorgungsstrukturen für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle ist derzeit gering (siehe 

Abschnitt 7.2.4 ) . Durch  Umsetzung der Maßnahmen zur Erhöhung des Anschluss -  

und Benutzungsgrades bei Gewerbebetrieben  (siehe Abschnitt 8.3.5 ) würde auch die 

überlassene Hausmüll menge  steigen. Unter Annahme der Steigerung des Anschluss-

grades von 63 auf 90 % sowie einer Reduzierung der nichtbereitgestellten gewerbli-

chen Hausmüllb ehälter von 20 auf 10 % bis zum Jahr 2030 kann von einer absoluten 

Hausmüllmenge von ca. 36.300 Tonnen im Jahr 2030 ausgegangen werden. Dies 

entspricht einem einwohnerspezifischen Hausmüllaufkommen von 181  kg/(E*a).  

6.3  Sperrmüll  

Das Sperrmüllaufkommen war in  den letzten Jahren Schwankungen unterworfen, 

stieg jedoch in den letzten Jahren regelmäßig an. Der Anstieg der Sperrmüllmenge 

im Jahr 2020 um 24  % ist insbesondere auf die Auswirkung der Corona -Pandemie 

zurückzuführen. Diese Auswirkung war deutschlandweit  zu beobachten, wobei der 

Anstieg im Landkreis Märkisch -Oderland vergleichsweise überdurchschnittlich ausge-

fallen ist.  Da an der Sperrmüllerfassung keine Veränderungen geplant sind und die 

Entsorgungsspitze im Jahr 2020 das Potenzial bei den  privaten  Haush alt ungen  abge-

baut hat, ist davon auszugehen, dass weitere Steigerungen nicht erfolgen werden 

und sich das einwohnerspezifische Aufkommen auf dem Niveau der Vorjahre stabili-

sieren wird. Dies wird zu einem Sperrmüllaufkommen von ca. 8.000  Tonnen pro Jahr 

füh ren.  
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Abbildung 6-2:  Prognose des Sperrmüllaufkommens (20 03 07)  

6.4  Bio -  und Grünabfälle  

Durch die jährlich steigende Tendenz zur Nutzung der kommunalen Biotonne wird 

das Aufkommen der getrennt gesammelten B io-  und Grünabfälle weiterhin steigen.  

Die Zahl der Anmeldungen für die Biotonne lassen auch im Jahr 2021 eine deutliche 

Steigerung erwarten. Im ersten Quartal wurden bereits, bezogen auf das gestellte 

Behältervolumen, +13  % mehr Behälter bestellt. Auch in  den nächsten Jahren wird 

eine weitere Steigerung erwartet, allerdings nicht so stark wie in den letzten zwei 

Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Menge der in den Bioabfallbehäl-

tern  erfassten biologisch abbaubaren Abfälle bis 2025 bei ca. 50  kg/(E*a) einpegeln 

wird.  

Anschließend  wird sich eine gewisse Sättigung der Nutzung der Biotonne einstellen. 

Damit wird im Geltungszeitraum des AWK die in der Strategie des Landes Branden-

burg 18  formulierte Zielstellung von 30  kg/E*a deutlich über erfüllt . Auf  Basis dieser 

Menge würde die Gesamtmenge der über die Bioabfallbehälter  erfassten biologisch 

abbaubaren Abfälle bis zum Jahr 2025 auf ca. 10.000 Tonnen pro Jahr  steigen.  

                                           
18   MUGV (2014): Strategie des Landes Brandenburg  zur Erfüllung der Getrenntsammlungs-

pflicht  von Bioabfällen aus Haushaltungen und Erläuterungen zu deren Umsetzung  
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Abbildung 6-3:  Prognose des Aufkommens an über die Biotonne erfassten Abfällen  

Derzeit findet sich der Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg  (AWIP)  in der 

Fortschreibung und wird voraussichtlich noch im Jahr 2021 veröffentlicht. Durch das 

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt  und Klimaschutz des Landes Brandenburg  

wurde n im Vorfeld Veränderungen im Bereich der Anforderung an die Bioabfallerfas-

sung in Aussicht gestellt. In welche m  Umfang genau die aktuelle Strategie und Vor-

gaben geändert werden, ist derzeit nicht sicher abzuseh en. Sollten im Rahmen des 

AWIP schärfere Anforderungen zur Bioabfallsammlung hin zu einer kommunalen 

Pflichttonne festgelegt werden, würde sich der bisherige Anschlussgrad an die Bio-

tonne von 26 % im Jahr 2021 auf etwa 80 % erhöhen. Dies ist nicht zuletzt damit zu 

begründen, dass durch diese Maßnahme auch alle einwohnerintensiven Anfallstellen 

wie Großwohnanlagen eine Biotonne gestellt bekommen. Im aktuell freiwilligen Mo-

dell wird die Biotonne durch die Großwohnanlagen bis jetzt wenig bis gar nicht in 

Anspr uch genommen. Mit einer Pflichtbiotonne sind Anschlussgrade von bis zu 80 % 

denkbar. Dies würde eine Verdreifachung des bisherigen Anschlussgrades bedeuten.  

Nimmt man dies auch für die gesammelten Bioabfallmengen an, könnten im Land-

kreis Märkisch -Oderland  bis zu 15.000 Tonnen Bioabfälle mittels Biotonne erfasst 

werden. Dies entspräche einem einwohnerspezifischen Aufkommen von etwa 

76  kg/(E*a). In nicht abschätzbare Komponente hinsichtlich des potenziellen Bioab-

fallaufkommens ist der Anteil an Bürgerinnen u nd Bürgern, welche sich durch Eigen-

kompostierung von der Pflichttonne befreien lassen würden. Erfahrungswerte zeigen 

in ländlich geprägten Entsorgungsregionen einen Eigenkompostierungsanteil zwi-

schen 40 und 60 %.  
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In  Entsorgungsgebieten mit Pflichtbiotonne  fällt der Anteil in der Regel anfangs höher 

aus , da die Bürgerinnen und Bürger vor die Wahl gestellt werden zusätzliche Gebüh-

ren zu zahlen oder nicht. Erst im Verlauf sinkt der Anteil der ausschließlichen Eigen-

kompostierung, weil viele Eigenkompostierer i m Nachhinein doch eine Biotonne beim 

örE bestellen.  

In Entsorgungsgebieten mit freiwilliger Biotonne ist, je nach Gebührensystem, der 

Anschlussgrad zwar geringe r, jedoch die Qualität der gesammelten Bioabfälle auf-

grund eines sehr niedrigen Störstoffanteil s deutlich besser . Dies wirkt sich positiv auf 

die nachgeschaltete Behandlung und den zu entrichtenden Entsorgungspreis aus. Der 

EMO bereitet aktuell die zukünftige hochwertige Verwertung der Bioabfälle vor ( siehe  

Abschnitt  8.5.1 ). Das angestrebte Modell garantiert die Entsorgungssicherheit auch 

dann, wenn die erfassten Bioabfallmengen durch eine kommunale Pflichttonne stark 

ansteigen sollten.  

Bei den Grünabf ällen  wird davon ausgegangen, dass die einwohnerspezifische Menge 

auf dem derzeitigen Niveau von 28  kg/ (E*a )  verbleiben wird, da eine Umlenkung von 

Grünabfallmengen in die Biotonne erfolgt. Bei Fortbest ehen  der in den letzten Jahren 

anhaltenden Troc kenheit ist darüber hinaus von  einem geringeren Anfall von Grün-

abf ällen  auszugehen . Insgesamt wird auch zukünftig mit einer Grünabfallmenge von 

ca. 5.000  Tonnen pro Jahr  zu rechnen sein.  

 

Abbildung 6-4:  Prognose des Aufkommens an getrennt erfasstem Grünabfall  

Von einer deutliche n Mengensteigerung der Sammelmenge des örE ist durch die Er-

richtung einer oder mehrerer kommunalen Annahmestellen für Grünabfälle auszu ge-

hen. Das theoretische Steigerungspotenzial  der Grünabfallerfassungsmengen liegt 

zwischen 31 und 153 kg/(E*a)  (siehe Abschnitt 8.3.2.2 ) . Unter Annahme der unteren 

Grenze des Steigerungspotenzials von 31 kg/(E*a) ergibt sich bis zum Jahr 2030 ein 
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absolute s Grünabfall aufkommen  von ca. 11.800 Tonnen pro Jahr. Dies entspricht ei-

nem einwohnerspezifischen Grünabfallaufkommen von 59 kg/(E*a). Das Eintreffen 

der Prognose ist zum einen von der Umsetzung der Maßnahmen aus Abschnitt 8.3.2.3  

bzw. Anschnitt 8.3.7 , zum anderen von der Gestaltung der Gebühren zur Grünabfall-

abgabe  abhängig.  

6.5  Altpapier  

Das Altpapieraufkommen  (kommunales Altpapier und systempflichtige Verpackun-

gen ) betrug in den let zten Jahren konstant ca. 1 3.000 Tonnen pro Jahr . Es kann 

davon ausgegangen werden, dass sich dieses Niveau in den kommenden Jahren fort-

setzen wird.  Der Rückgang de r spezifisch schwereren graphischen Papier e wird durch 

das Wachstum des Versandhandels und de s dadurch ansteigenden Anfalls an Kar-

tonverpackungen ausgeglichen. Zudem werden im Handel zunehmend Kunststoffver-

packungen durch Verpackungen aus Papier bzw. Karton ersetzt.  

 

Abbildung 6-5:  Prognose des Altpapieraufkommens (15 01 01 und 20 01 01)  

6.6  Leichtverpackungen  

Das einwohnerspezifische Leichtverpackungsaufkommen  lag in den vergangenen 

Jahren vergleichsweise konstant bei 37  bis 38  kg/(E*a). I nsofern wird ein weiterhin 

konstanter Verlauf prognostiziert.  Ab dem Jahr 202 2 verändert sich aufgrund der 

Regelungen der Abstimmungsvereinbarung des EMO mit den Systembetreibern das 

Verhältnis Gelber Sack zu Gelb e Tonne von 90:10 auf  70:30. In der gelben Tonne 

10.616

8.794 8.803

2.379 4.430 4.434

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

[t
/a

]

Ist (kommunal) (absolut) Prognose (kommunal) (absolut)

Ist (Systeme) (absolut) Prognose (Systeme) (absolut)



 

Abfallwirtschaftskonzept  Seite 56  von 143  

werden aufgrund höherer Mengen an Fehlwürfen und stoffg leichen Nichtverpackun-

gen höhere einwohnerspezifische Mengen erfasst. Ein bundesweiter  Vergleich 19  ergab 

im Mittel eine einwohnerspezifische Menge in ländlichen Gebieten von 34,0  kg/(E*a) 

für den Gelben Sack und 45,8  kg/(E*a) für die Gelbe Tonne, also ein u m 35% höhe-

re s Aufkommen .  

Übertragen auf die Rahmenbedingungen und Entwicklungen  im  Landkreises Mär-

kisch -Oderland ergibt sich durch die Änderung der  Anteile der  Sammelsysteme eine 

Steigerung der einwohnerspezifischen Menge von 39  kg/(E*a) au f ca. 42  kg/(E* a) 

ab dem Jahr 202 2. Für die kommenden Jahre wird insofern ein  absolutes Leichtver-

packungsaufkommen von ca.  8.400  t/a prognostiziert (siehe Abbildung 6-6). Die hö-

heren Mengen in den Jahren 2020  und 20 21 sind pandemiebedingt (höherer Anteil 

an Homeoffice/ Homeschooling ).  

 

Abbildung 6-6:  Prognose des Aufkommens an Leichtverpackungen  (15 01 02, 15 01 04, 
15  01 05)  

6.7  Glasverpackungen  

Das einwohnerspezifische Glasverpackungsaufkommen  liegt seit einigen Jahren kon-

stant bei 27  kg/(E*a). Dieses Aufkommen wird in der Prognose fortgeschrieben, wo-

mit sich ein absolutes Aufkommen von ca. 5.400  t /a ergibt (siehe  Abbi ldung 6-7).  

Die höheren Mengen in den Jahren 2020  und 20 21 sind pandemiebedingt (höherer 

Anteil an Homeoffice/Homeschooling).  

                                           
19   Wagner, J.; Günther, M.; Rhein, H. -B. u. P. Meyer (2018): Analyse der Effizienz und Vo r-

schläge zur Optimierung von Sammelsystemen (Hol -  und Bringsysteme) der haushaltsna-
hen Erfassung von Leichtverpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen auf der 
Grundlage vorhandener Daten . UBA -Texte  37/2018  
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Abbi ldung 6-7:  Prognose des Aufkommens an Glasverpackungen  (15 01 07)  

6.8  Prognose weiterer Abfallarten  

Im Folgenden werden die Prognosen der Abfallarten, welche keine erhöhte Mengen-

relevanz besitzen dem EMO aber dennoch überlassen werden , kurz erläutert. Eine 

Zusammenfassung der Mengenprognose der weiteren Abfallarten kann Tabelle 6-1 

entnommen werden.  

6.8.1  Sonstige Siedlungsabfälle  

Bei den sonstigen Siedlungsabfällen (Marktabfälle (AS 20  03  02), Straßenkehricht 

(AS 20  03  03), Abfälle aus der Kanalreinigung (AS 20 03 06), biologisch abbaubare 

Küchenabfälle (AS 20  01  08) und anderen biologisch nicht abbaubare Stoffe (AS 

20  02  03) ist s eit Jahren ein Rückgang des ohnehin geringen  Abfallstroms zu be-

obachten. Es wird davon ausgegangen, dass sich d ieser Trend fortsetzt.  

6.8.2  Metalle  

Die Erfassungsmenge an Metallen konnte in den letzten Jahren deutlich gesteigert 

werden. Es wird davon ausgegangen , dass sich dieser Trend noch fortsetzt und an-

schließend stabilisiert , so lange die Marktpreise niedrig bleiben.  

6.8.3  Elektro -  und Elektronikangebote  

Die in Verkehr gebrachte Menge an Elektro -  und Elektronikgeräten steigt seit 2013 

kontinuierlich an. Deme ntspr echend ist damit zu rechnen, dass auch die Sammel-

mengen an EAG weiterhin ansteigen werden. Corona  bedingt war im Jahr 2020 ein 

deutlich höherer Anfall an EAG zu verzeichnen. Auch in den kommenden Jahren wird 

die erfasste Menge an EAG moderat ansteigen. Den noch wird der Landkreis Märkisch -
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Oderland  nicht den Bundesdurchschnitt der einwohnerspezifischen Mengen, die im 

Jahr 2018 etwa 9,3  kg/ (E*a )  betrug, erreichen. Als Gründe sind die durch die Novelle 

des ElektroG verbesserten Rückgabemöglichkeiten im Handel s owie die durch die 

Grenznähe intensivere Tätigkeit illegaler Sammler zu nennen.  

6.8.4  Bau -  und Abbruchabfälle  

Aufgrund des starken Anstiegs der Baumischabfälle ist die Menge der Bau -  und Ab-

bruchabfälle seit dem Jahr 2016 stark angestiegen. Durch gezielte Ansprac he der 

Abfallerzeuger mit dem Hinweis auf die Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung ist 

es innerhalb eines Jahres gelungen, die Menge an Baumischabfällen wieder auf das 

Niveau des Jahres 2015 zu senken. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieses 

Niveau zuk ünftig halten lassen wird. Ein leichter Anstieg der anderen Bauabfälle um 

ca. 2,5  kg/(E*a) innerhalb von 10  Jahren aufgrund der wachsenden Bautätigkeit im 

Umfeld der Hauptstadt Berlin ist in die Prognose eingeflossen.  

6.8.5  Sonstige gewerbliche Abfälle  

Die Entwicklung der sonstigen gewerblichen Abfälle wird überwiegend durch den An-

stieg der gemischten Verpackungen verursacht. Bei zukünftig besserem Vollzug der 

Gewerbeabfallverordnung sollte sich der Mengenanstieg vermindern.  

6.8.6  Schadstoffe  

Das Aufkommen an scha dstoffhaltigen Abfällen lag in den vergangenen Jahren bei 

ca.  120 t/a mit einer starken Schwankung in den letzten beiden Jahren. Für die Prog-

nose wird angenommen, dass sich das Aufkommen auf dem erreichten hohen Niveau 

von 140  t/a stabilisiert.  

6.8.7  Gefährliche s Altholz  

Es wird mit einem weiteren Anstieg des gefährlichen Altholzes in den kommenden 

fünf Jahren gerechnet. Dieses stammt bspw. aus der Nutzung von Holzprodukten im 

Außenbereich. Aufgrund der Intensivierung der Siedlungstätigkeit im Umkreis von 

Berlin dürfe auch weiterhin mit einem steigenden Aufkommen dieser Abfallfraktion 

zu rechnen sein.  

6.8.8  Sekundärabfälle  

Die Sekundärabfälle sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Ursächlich war 

ein Anstieg der Abfälle aus der mechanischen Behandlung (Sortierr este). Durch An-

sprache der Anlagenbe treiber  soll ein Rückgang dieser Abfälle erreicht werden. Es 

wird davon ausgegangen, dass eine leichte Reduzierung dieser Abfälle möglich sein 

wird.  

6.8.9  Illegale Abfallablagerungen  

Illegale Ablagerungen sind schwer zu progno stizieren, da dies Abfälle sind, die im 

besten Fall nicht anfallen, da sie von den Verursachern in die vorgesehenen Systeme 

entsorgt werden. Wie in Abschnitt 3.5.6  er läutert, handelt es sich bei dem Großteil 

der illegal abgelagerten Abfälle im Landkreis Märkisch -Oderland um gemischte Sied-

lungsabfälle, also einem Abfallstrom, an dessen Entsorgungssystem jeder Bürger an-

geschlossen ist.  
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In den letzten Jahren konnte ein Rü ckgang der Mengen an illegalen Ablagerungen 

beobachtet werden, so dass sich das Aufkommen von 529  Tonnen  im Jahr 201 3 auf 

rund 2 84 Tonnen  im  Jahr 2020 reduziert hat. Dies entspricht einem einwohnerspezi-

fischen Aufkommen von 1,4 kg/(E*a).  

Der Rückgang der i llegalen Abfallablagerungen  spricht für eine gute Öffentlichkeits-

arbeit, verbesserte Akzeptanz und Annahme der einzelnen Entsorgungssysteme so-

wie für eine verschärfte Kontrolle und Verfolgung von illegaler Ablagerung. Weiterhin 

spielt die Umstellung der Ab fallwirtschaft auf das I dent system eine große Rolle, da 

die gemischte n Siedlungsabfälle mengenmäßig am häufigsten illegal abgelagert wer-

den .  

Wird die aktuelle Praxis beibehalten , kann das niedrige Aufkommen der illegal abge-

lagerten Abfälle von 28 4 Tonnen  bzw. 1,4 kg/(E*a) beibehalten werden  und durch 

weitere Reduzierung der Nullleerungen (siehe Abschnitt 3.5.1 )  sogar weiter gesenkt 

werden. Sollten die Mengen analog de r letzten der letzten drei Jahre weiterhin sinken, 

kann bis zum Jahr 2030 eine Abfallmenge von 250 t/a bzw. ein einwohnerspezifisches 

Aufkommen an illegalen Abfallablagerungen von 1,2 kg/(E*a) erreicht werden.  

6.8.10  Alttextilien  

Alttextilien werden im Landkreis Märkisch -Oderland bislang ausschließlich  durch ge-

werbliche oder gemeinnützige Sammlungen erfasst . Die Abfallbilanz des Landes 

Brandenburg weist für diese Sammlungen folgende Mengen aus:  

Á 2017:   435 t  

Á 2018:   431  t  

Á 2019:  1.289  t  

Die Mengensteigerung in 2019 basiert auf der Vollständigkeit der Mengenmeldungen 

in diesem Jahr. Die Mengenmeldungen in 2017 und 2018 waren vergleichsweise un-

vollständig, so dass für diese Jahre von einer Sammelmenge in ähnlicher Größenord-

nung wie 2019 ausgegangen werden muss.  

Gemäß §  20 Abs.  2 KrWG sind Alttextilien ab dem 1.  Januar 2025 durch die örE ge-

trennt zu sammeln. Derzeit befindet sich der Markt für die Erfassung und Verwertung 

von Alttextilien im Umbruch. Die Werthaltigkeit der Alttextilien ist durch ein Überan-

gebot auf dem E ntsorgungsmarkt, dem Wegfall von Auslandsmärkten für wiederver-

wendbare Alttextilien und den Fast -Fashion -Trend, der zur Minderung des Anteils an 

für den Second -Hand -Markt tauglichen, wiederverwendbaren Alttextilien in der Sam-

melware führt, in den letzten J ahren stark gesunken.  

Aus diesem Grund ist die Finanzierung des Systems zur Erfassung und Verwertung 

von Alttextilien nicht mehr gesichert. Gewerbliche und gemeinnützige und auch kom-

munale Sammler ziehen sich derzeit aus dem Geschäft zurück. Insofern kann  es dazu 

kommen, dass die örE auf gebührenfinanzierter Basis die Getrennterfassung von Alt-

textilien ab dem Jahr 2025 sicherstellen müssen. Eine gesicherte Prognose dieser 

Entwicklung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Auf EU-Ebene  wird der-

zeit die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung für Alttextilien disku-

tiert.  
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6.8.11  Weitere Rücknahmesysteme  

Das Aufkommen der PU -Schaumdosen, Batterien, Druckerpatronen und CDs/DVDs 

kann leicht steigen. Das Sammelsystem ĂRote Tonneñ steht den Bürgerinne n und 

Bürgern  erst seit dem Jahr 2019 zur Verfügung und ist dadurch  als Entsorgungsmög-

lichkeit teilweise noch nicht präsent. Als Prognose wird davon ausgegangen, dass das 

Aufkommen bis 2030 rund zwei  Tonnen pro Jahr  betragen wird.  
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Zusammenfassung der Prognose weiterer Abfallarten  

Tabelle 6-1:  Prognose weiterer Abfallarten in Tonnen pro Jahr  

Abfallart  Ist  Prognose  

 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

sonstige Siedlungsabfälle  96  43  56  53  52  50  48  46  44  42  40  38  36  

Metalle  275  316  221  296  298  299  300  301  301  301  301  301  301  

Elektro -  und Elektronikaltgeräte  605  681  838  790  814  837  860  882  903  923  943  963  983  

Bau -  und Abbruchabfälle  8.718  11.312  3.422  2.964  2.979  2.991  3.000  3.006  3.009  3.009  3.009  3.009  3.009  

sonstige gewerbliche Abfälle  570  634  906  988  993  997  1.000  1.002  1.003  1.003  1.003  1.003  1.003  

Schadstoffe (außer Altholz)  92  132  139  138  139  140  140  140  140  140  140  140  140  

Altholz, dass gefährliche Stoffe enthält  333  359  400  415  437  459  480  501  501  501  501  501  501  

Sekundärabfälle  915  1.111  1.239  1.186  1.142  1.097  1.050  1.002  1.003  1.003  1.003  1.003  1.003  

illegal abgelagerte Abfälle  321  320  28 4 277  268  259  250  240  231  221  211  201  191  

Summe  11.925  14.908  7.50 6  7.107  7.122  7.129  7.128  7.145  7.135  7.145  7.151  7.159  7.167  
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7  Stark -  und Schwachstellenanalyse  

7.1  Starkstellen  

7.1.1  Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung  

Die Vermeidung von Abfällen  hat auf Ebene des Bundes, der Länder und der Kom-

munen einen hohen Stellenwert und ist gemäß KrWG oberstes Ziel der Abfallwirt-

schaft.  Die Vermeidung von Abfällen  geht mit einer Langlebigkeit von Produkten und 

einem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt einher . Dies wiederum führt zu Res-

sourcenschonung und Senkung von negativen Einflüssen auf die Umwelt.  

Die Gestaltung der Abfallgebühr im Landkreis Märkisch -Oderland leistet einen wich-

tigen Beitrag zur Abfallvermeidung. Durch Einführung des Ident systems zum 1. J a-

nuar 2018 erfolgt die Gebührenlegung auf Basis der Anzahl der Leerungen pro Be-

hälter und Jahr. Hierdurch werden die Bürgerinnen und Bürger zur Abfallvermeidung 

motiviert, da weniger Abfall zu weniger Leerungen und letztendlich zu einer geringe-

ren Gebühren belastung führt. Unterstützt wird dies durch die Staffelung der Gebüh-

ren nach der Behältergröße. Neben der Leerungsgebühr sinken auch die Abfallbehäl-

tergebühren  mit der Behältergröße. Das Gebührensystem setzt demnach erhebliche 

Anreize zur Abfallvermeidung .  

Zentrales Instrument der örE zur Umsetzung bzw. der Förderung der Umsetzung von 

Abfallvermeidungsmaßnahmen ist die Öffentlichkeitsarbeit. Durch Informationsange-

bote, Broschüren, Links zu Initiativen und Projekten der Abfallvermeidung werden 

die Bürgerin nen und Bürger für das Thema Abfallvermeidung sensibilisiert. Vor allem 

bei Kindern und Jugendlichen besteht durch Maßnahmen zur Umweltbildung ein sehr 

hohes Potenzial, ein nachhaltiges Konsumverhalten zu etablieren, welches die Ver-

meidung von Abfällen zur  Folge hat. Speziell im Bereich der Lebensmittelabfälle ist 

dies von großer Bedeutung. Der EMO biete auf seiner Internetseite ein umfangreiches 

Angebot an Informationsmaterial. Zum Be ispiel wird zum Thema Lebensmittelabfall-

vermeidung auf die Initiative des  Bundes ĂZu gut f¿r die Tonneñ aufmerksam ge-

macht und die Internetseite der Initiative verlinkt.  

Mit der Novelle des KrWG wurden in § 33 Abs. 3 KrWG konkrete Abfallvermeidungs-

maßnahmen aufgenommen, welche die örE im Rahmen ihrer Abfallberatungspflicht 

nac h § 46 KrWG der Beratung über Möglichkeiten zur Abfallvermeidung zu Grunde 

legen. Im Oktober 2020 wurde die Fortschreibung des Abfallvermeidungsprogram-

mes des Bundes unter Beteiligung der Länder veröffentlicht. Diesem sind weiterhin 

verschiedene Maßnahmen und Möglichkeiten zur Förderung der Abfallvermeidung zu 

entnehmen.   

Die nachfolgende Tabelle 7-1 zeigt mögliche Maßnahmen zur Abfallvermeidung, de-

ren Grundlage n sowie den derzeitigen Umsetzungsstand im Landkreis Märkisch -

Oderland:  
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Tabelle 7-1:  Abfallvermeidungsmaßnahmen und deren Umsetzungsstand im Landkreis  

Märkisch -Oderland  

Maßnahme  Grundlage  Umsetzungsstand  

Á Erstellung von Abfallwirtschaftskonzepten  

¶ Darstellung der Ziele der Abfallvermei-

dung  

¶ Darstellung der Maßnahmen zur  

Abfallvermeidung  

§ 21 KrWG;  

§ 6 BbgAbf BodG 

wird umgesetzt (Abfallwirt-

schaftskonzept des Landkreises 

Märkisch -Oderland  

Á Beratung über Möglichkeiten zur Abfallver-

meidung  

§ 46 Abs. 1 

KrWG; § 3 Abs. 3 

BbgA bfBod G 

wird umgesetzt (Abfallberatung, 

Öffentlichkeitsarbeit des EMO)  

Á Berücksichtigung von abfallvermeidenden 

Aspekten bei der Beschaffung  

§ 45 Abs. 2 

KrWG; § 27 Abs. 

2 BbgAbf Bod G 

Grundlagen in § 8 Abs. 2 der 

Satzung geschaffen; sukzessive 

Umsetzung durch EMO; Umset-

zungsstand in anderen Verga-

bestellen der öffentlichen Hand 

nicht bekannt  

Á Unterstützung der Wiederverwendung von 

Produkten  

§ 33 Abs. Nr. 2 d) 

KrWG  

wird grundlegend umges etzt 

(Abfallberatung, Öffentlichkeits-

arbeit des EMO)  

Á Entwicklung und Unterstützung von Infor-

mationskampagnen  

§ 33 Abs. 3 Nr. 2 

m) KrWG  

wird grundlegend umgesetzt 

(Abfallberatung, Öffentlichkeits-

arbeit des EMO)  

Á Reduzierung des Einsatzes von Einweg - 

getränkebechern und -geschirr  

 Grundlagen in § 8 Abs. 3 der 

Satzung geschaffen; der EMO 

berät die Stadt Strausberg hin-

sichtlich  der Umsetzung von 

Mehrwegalternativen; Umset-

zungsstand in anderen Gemein-

den/Städten im Landkreis  der-

zeit unklar  

Zur Förderung d er Wiederverwendung, der Vorbereitung zur Wiederverwendung und 

des Recyclings weist der EMO im Bereich Sperrmüll und Alttextilien im Rahmen seines 

Internetauftritt s gewerbliche sowie karitative und/oder gemeinnützige Sammelstel-

len aus.  

7.1.2  Abfallaufkommen  

Durch Einführung der freiwilligen Biotonne konnten erhebliche Potenziale an biolo-

gisch abbaubaren Abfällen (vor allem Küchenabfälle) im Hausmüll abgeschöpft und 

einer getrennten Sammlung sowie stofflichen Verwertung zugeführt werden. Mit ei-

nem einwohnerspe zifischen Bioabfallaufkommen von 35 kg/(E*a) wurde die Zielvor-

gabe der Bioabfallstrategie des Landes Brandenburg, bis zum Jahr 2020 mindestens 

30 kg/(E*a) Bioabfälle über die Biotonne zu sammeln, übererfüllt. Das Gesamtziel 

der Sammlung von 70 kg/(E*a) Bio -  und Grünabfällen wird aufgrund der vergleichs-

weise geringen Erfassungsmenge an Grünabfällen im Jahr 2020 nicht erreicht.  

7.1.3  Abfallsammlung  

Im Landkreis Märkisch -Oderland ist ein umfassendes System zur getrennten Samm-

lung eingerichtet. Neben Hausmüll, Sperrm üll, Grünabfällen, Leichtverpackungen, 
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Altpapier und Schadstoffe n werden durch die Einführung der flächendeckend freiwil-

ligen Biotonne zum 1. Juni 2019 auch Bioabfälle im nutzerfreundlichen Holsystem 

erfasst (siehe Abschnitt  3.5.2 ). Das Angebot wird von den Bürgerinnen und Bürgern 

sehr gut angenommen und die Sammelmengen steigen kontinuierlich.  

Die Umstellung von der gewichtsbezogenen hin zur leerungsabhängigen Gebühr en-

erhebung seit dem 1. Januar 2018 war ein großer Schritt zur Optimierung der Abfall-

sammlung im Landkreis Märkisch -Oderland. Durch das Ident system werden die Be-

hälter durch die Bürgerinnen und Bürger überwiegend voll zur Entleerung bereitge-

stellt . Dies ist  vor allem daran zu erkennen, dass die Anzahl der Entleerungen trotz 

eines Anstiegs der aufgestellten Behälter sink t  (siehe Tabelle 3-2) . Die Bereitstel lung 

von überwiegend vollen Behältern bewirkt wiederum eine wirtschaftliche Auslastung 

der Abfallsammeltouren und Fahrzeuge. Ebenfalls wird durch die Optimierung der 

Abfallsammlung und Auslastung der Sammelfahrzeuge ein wichtiger Beitrag zum Kli-

maschutz ge leistet.  

Weiterhin bietet der EMO, vor allem an der AUSt Rüdersdorf, einen umfangreichen 

Annahmekatalog verschiedenster Abfallarten an. Von der Entsorgung ausgeschlossen 

sind lediglich Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen, welche nach Art und Mengen 

mit  Abfälle n aus privaten Haushalt ungen  nicht vergleichbar sind. Für Abfälle, welche 

nicht im Zuständigkeitsbereich des EMO liegen (L eichtverpackungen  und Verpackun-

gen aus Papier und Pappe sowie Glas) existiert ebenfalls eine service -  und nutzer-

freundliche Ko mbination aus Hol -  und Bringsystem. Durch die aktuell geltende Ab-

stimmungsvereinbarung und Rahmenvorgabe  hin zu einem höheren Anteil an Gelben 

Tonnen , wird die Servicefreundlichkeit weiter erhöht.  

Für Schadstoffe aus anderen Herkunftsbereiche n wurde durch den EMO ein Hol -  und 

Bringsystem eingerichtet. Seit dem 1. April 2017 hat der EMO aufgrund der hohen 

Nachfrage sein Leistungsspektrum um einen Containerservice für Haushaltsauflösun-

gen und Entrümpelungen erweitert. Dies erhöht die Servicefreun dlichkeit für die Bür-

gerinnen und Bürger. Durch die überdurchschnittliche hohe Inanspruchnahme der 

Leistung und der weiter steigenden Tendenz zur Inanspruchnahme hat sich die Ein-

führung des Containerdienstes durch den EMO bestätigt.  

Der Kleinanlieferberei ch der  AUSt  Rüdersdorf steht den Bürger innen und Bürgern  

Montag bis Freitag von 7:00  bis 17:00 Uhr und am Samstag von 8:00  bis 13:00 Uhr 

zur Verfügung. Der Betriebshof der ALBA ist Montag bis Donnerstag von 7:00  bis 

17:00 Uhr und  am  Freitag von 07:00  bis 16:00 Uhr geöffnet. Die Wertstoffhöfe sind 

demnach wöchentlich 55 bzw. 49 Stunden geöffnet. Nach der Betriebsdatenauswer-

tung 2018 des VKU (2020) haben Wertstoff - /Recyclinghof in Landkreisen/Zweckver-

bänden durchschnittlich 31,9 Wochenstunden (bezogen auf den  Durchschnitt aller 

Wertstoff - /Recyclinghöfe in dem jeweiligen Landkreis) bzw. 42,1 Wochenstunden 

(bezogen auf den Wertstoff - /Recyclinghof mit den längsten Öffnungsstunden im je-

weiligen Landkreis) geöffnet. Hinsichtlich der Öffnungszeiten sind die Annahmes tellen 

im Landkreis Märkisch -Oderland insofern überdurchschnittlich hoch . Dies erzeugt 

eine hohe Servicefreundlichkeit des abfallwirtschaftlichen Systems.  

7.1.4  Verwertung von Bioabfällen  

Im Jahr 202 0 hat der EMO die Verwertung der über die Biotonnen gesammelte n Bi-

oabfälle  ausgeschrieben. Im Rahmen der Ausschreibung wurde eine Wertungsmatrix 

angewendet, welche die Hochwertigkeit des Verwertungsverfahrens berücksichtigte. 
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Im Rahmen der Ausschreibung wurde lediglich  ein Angebot abgegeben. Die getrennt 

erfassten Bi oabfälle werden seit dem 1. April 2021 weiterhin einer Kompostierung 

zugeführt. Die Möglichkeiten zur zukünftigen höherwertigen Verwertung der getrennt 

erfassten Bioabfälle wurden jedoch geschaffen.  

7.1.5  Entsorgungssicherheit  

Gemäß dem Brandenburgischen Abfall -  und Bodenschutzgesetz ist die Entsorgungs-

sicherheit für Abfälle zur Beseitigung für die nächsten zehn Jahre darzustellen. Der 

EMO hat die Behandlung bzw. Entsorgung der gemischten Siedlungsabfälle im Jahr 

2018 neu ausgeschrieben. Mit einer Vertragslaufzei t vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 

Dezember 2030 ist die Entsorgung der gemischten Siedlungsabfälle für die nächsten 

zehn Jahre gesichert.  

Die Entsorgungssicherheit der anderen Abfallarten ist durch rechtzeitige Neuaus-

schreibung zu gewährleisten bzw. weiter aufrechtzuerhalten.  

7.1.6  Illegale Abfallablagerungen  

Das Aufkommen an illegalen Abfallablagerungen im Landkreis Märkisch -Oderland ist 

mit 1,4 kg/(E*a) im Vergleich zum brandenburgischen Durchschnitt von 2,4 kg/(E*a) 

gering. Seit dem Jahr 2018 sinken die Mengen jährlich. Dies ist ein Indikator dafür, 

dass das abfallwirtschaftliche System von den Bürgerinnen und Bürgern gut ange-

nommen und umfänglich genutzt wird. Seit dem Jahr 2018 sinken vorrangig die Men-

gen an illegal abgelagerten Siedlungsabfällen (siehe Abschn itt 3.5.6 ). Dies ist maß-

geblich auf die Einführung des Ident systems zurückzuführen.  

7.2  Schwachstellen  

7.2.1  Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung  

Die Förderun g der Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwendung wird 

aktuell durch die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung gefördert. Die zur Verfü-

gung gestellten Informationen sind jedoch für die Bürgerinnen und Bürger aktuell auf 

der Internetseite nich t präsent genug platziert . Weiterhin besteht Optimierungspo-

tential hinsichtlich des Umfangs der zur Verfügung gestellten Informationen, Verlin-

kungen und der Durchführung öffentlichkeitswirksame r Kampagnen zum Thema Ab-

fallvermeidung, speziell Lebensmittelab fallvermeidung.  

Gesetzliche Grundlagen und Pflichten zur Berücksichtigung von abfallvermeidenden 

Aspekten bei der Beschaffung sind in § 8  Abs. 2 AESMOL sowie § 27 Abs. 2 BbgAbf-

BodG bereits geschaffen. Durch den EMO werden abfallvermeidende Aspekte im Rah-

me n der Beschaffung bereits umgesetzt. So wurde bei der Beschaffung z. B. aufge-

arbeiteten  Monitoren gegenüber Neugeräten der Vorzug eingeräumt. Der Beitrag zur 

vorbildhaften Erfüllung der Ziele der Kreislauf -  und Abfallwirtschaft (§ 27 BgbAbf-

BodG) sowie der Umsetzungsstand der Berücksichtigung abfallvermeidender Aspekte 

(§ 27 Abs. 2 BbgAbfBodG) durch andere Institutionen und Aufgabenträger der öf-

fentlichen Hand im Landkreis Märkisch -Oderland ist nicht bekannt.  

Zur Förderung der Wiederverwendung bzw. Vorbereit ung zur Wiederverwendung be-

steht Optimierungspotenzial hinsichtlich der direkten Zusammenarbeit mit gemein-

nützigen und/oder karitativen Initiativen , Trägern  bzw.  Vereinen.  
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7.2.2  Abfallaufkommen  

Das Aufkommen an Grünabfällen sowie EAG ist im Vergleich zum brandenburgischen 

Durchschnitt gering. Aufgrund des vergleichsweise geringen einwohnerspezifischen 

Grünabfallaufkommens von 25 kg/(E*a) wird die Zielvorgabe des Landes  Branden-

burg zur Sammlung von 70 kg/(E*a) der durch die örE gesammelten Bio -  und Grün-

abfä lle mit einer Sammelmenge von 61 kg/(E*a) im Jahr 2020 nicht erreicht.  Das 

Aufkommen an Elektro -  und Elektronikaltgeräte ist ebenfalls vergleichsweise gering. 

Der Durchschnitt des einwohnerspezifischen Aufkommens an EAG liegt im Land Bran-

denburg bei 6 kg/( E*a). Mit einem Aufkommen von 4,3 kg/(E*a) liegt der Landkreis 

Märkisch -Oderland deutlich darunter. Im Bundesdurchschnitt werden sogar 

8 kg/(E*a) gesammelt 20 .  

7.2.3  Abfallsammlung  

7.2.3.1  Getrennte Sammlung von Wer t stoffen  

Gemäß § 20 Abs. 2 KrWG sind folgende in privaten  Haushalt ungen  angefallene und 

überlasse Abfälle getrennt zu sammeln:  

1.  Bioabfälle  

2.  Kunststoffabfälle  

3.  Metallabfälle  

4.  Papierabfälle  

5.  Glas 

6.  Textilabfälle (ab 1. Januar 2025)  

7.  Sperrmüll (in einer Weise, welche die Vorbereitung zur Wiederverwendung 

und das Recycling einzelner Bestandteile ermöglicht)  

Wie vorhergehend beschrieben , ist im Landkreis Märkisch -Oderland ein umfangrei-

ches System zur Getrenntsammlung eingerichtet und etabliert worden. Ein Angebot 

zur getrennten Erfassung von Kunststoffabfällen existiert derze it jedoch nicht. Wei-

terhin findet die ressourcenschonende Erfassung des überlassenen Sperrmülls hin-

sichtlich einer möglichen Vorbereitung zur Wiederverwendung bzw. des Recyclings 

einzelner Bestandteile aktuell keine Anwendung.  

Eine weitere Schwachstelle is t die Sammlung von hausmüllähnlichem Gewerbeabfall. 

Aufgrund der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Märkisch -Oderland ist zwar 

jedes Grundstück mit mindestens einem Hausmüllbehälter auszustatten (Anschluss-

zwang), jedoch beläuft sich die Inanspruchnah me, vor allem durch große Gewerbe-

betriebe, lediglich auf die Gestellung der Pflichttonne nach der Gewerbeabfallverord-

nung. Dem durch die Satzung des EMO vorgeschrieben en Benutzungszwang der ab-

fallwirtschaftlichen Einrichtungen des Landkreises Märkisch -Oder land sowie der nach 

Gewerbeabfallverordnung bestehenden Überlassungspflicht gegenüber dem örE für 

Abfälle, welche nicht getrennt gesammelt und verwertet werden, wird nicht vollum-

fänglich nachgekommen.  Bezüglich des Angebotes im Bringsystem existieren derze it 

zwei Abgabestellen im gesamten Landkreis, im Norden und Südwesten des Landkrei-

ses. Eine Abfallannahmestelle im Südosten gibt es derzeit nicht.  

                                           
20   Umweltbundesamt, 2020 : Elektr o-  und Elekt ronikaltgeräte ; htt ps://www.umweltbundes-

amt.de/daten/ressourcen -abfall/verwertung -entsorgung -ausgewaehlter -abfallar-

ten/elektro -elektronikaltgeraete#sammlung -und -verwertung -von -elektro -und -elektronik-
altgeraten -drei -kennzahlen -zahlen  

 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#sammlung-und-verwertung-von-elektro-und-elektronikaltgeraten-drei-kennzahlen-zahlen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#sammlung-und-verwertung-von-elektro-und-elektronikaltgeraten-drei-kennzahlen-zahlen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#sammlung-und-verwertung-von-elektro-und-elektronikaltgeraten-drei-kennzahlen-zahlen
https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/elektro-elektronikaltgeraete#sammlung-und-verwertung-von-elektro-und-elektronikaltgeraten-drei-kennzahlen-zahlen
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7.2.3.2  Entl eerungsrhythmus der Hausmüll -  und Altpapier behälter  

Die Hausmüllbehälter werden gemäß § 15 AESMOL 14 - tägli ch geleert. Wie aus Ta-

belle 3-2 hervorgeht, w urden im Jahr 2020 jedoch etwa 98 % aller aufgestellten 

Hausmüllbehälter nur aller vier bzw. 5 Wochen zur Entleerung bereit gestellt. Der re-

guläre Entsorgungsrhythmus entspricht demnach nicht dem Bedarf bzw. den Gege-

benheiten im Entsorgungsgebiet. Einsparungspotenziale  hinsichtlich der Kosten , Ge-

bühren sowie Emissionen werden möglicherweise nicht ausgeschöpft .  

Durch vermehrten  Onlineversandhandel hat der Anteil der Verpackungen aus Pappe 

sowie der Kartonagen am Altpapiergemisch deutlich zugenommen. Eine Stagnation 

oder Kehrwende dieses Trends ist nicht abzusehen. Dies wirkt sich negativ auf das 

zur Verfügung stehende Behältervolumen aus, da die Verpackungen, insofern sie 

nicht zerkleinert werden, durch ihre sperrigen Eigenschaften dazu führen, dass die 

aufgestellten Behälter schnell voll sind. Ein Entl eerungsrhythm us von vier Wochen 

scheint nicht mehr ausreichend zu sein.  

7.2.3.3  Anzahl der Mindestentleerungen für Hausmüllbehälter  

Gemäß § 13 Abs. 8 AESMOL ist jeder Abfallb ehälter für Hausmüll oder hausmüllähn-

liche n Gewerbeabfall mindestens zweimal pro Kalenderjahr bereitzu stellen (Mindes-

tentleerungen). Ungeachtet dessen ist d er Anteil der nicht zu Entleerung bereitge-

stellten Behälter bei  privaten Haushaltungen und Gewerbe betrieben mit 7,5 bzw. 14 

% (Abschnitt 3.5.1  und 7.2.4 ) weiterhin hoch. Hinzukommend  werden gemischte 

Siedlungsabfälle in mengenrelevanten Größenordnungen illegal abgelagert  (Ab-

schnitt 3.5.6 ) . Um die Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbe betriebe zur Benutzung 

der kommunalen Entsorgungsstrukturen ausreichend zu motivieren, ist die derzeitige 

Anzahl der Mindestentleerungen pro Jahr nicht geeignet bzw. zu niedrig . Weiterhin 

entspricht die Anzahl der Mindestentleerungen nicht der gängigen Praxis. In den an-

deren örE im Land Brandenburg werden mindestens drei Mindestentleerungen pro 

Jahr für Hausmüllb ehälter vorgeschrieben, üblich sind sogar vier Mindestentleerun-

gen pro Jahr.  

7.2.4  Anschluss und Benutzung der kommunalen Entsorgungsstruk-

turen durch Gewerbe betriebe  

Angeschlossene Gewerbebetriebe  

Bislang sind im Landkreis Märkisch -Oderland rund 3.700 gewerblic he Anfallstellen 

mit einem eigenen Abfallbehälter an die öffentliche Abfallentsorgung für haus-

müllähnliche Gewerbeabfälle angeschlossen. Davon sind r und 1.800 Kleingewerbe 

über einen gemeinsamen Abfallbehälter mit privaten Haushalt ungen  an das kommu-

nalen Erfassungssystem  angeschlossen.  

Nach dem  Unternehmensregister 21  existierten im Jahr 2018 im Landkreis Märkisch -

Oderland 8.663 Niederlassungen  von Gewerbebetrieben . In die Statistik gehen 

Standorte ein, wenn sie über Beschäftigte verfügen oder einen Jahresum satz von 

17.500  Euro  erzielen. Unter Berücksichtigung dieser Zahlen kann ein Anschlussgrad 

von Gewerbe betrieben an die Entsorgung von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen 

von ca. 6 3% angenommen werden.  Unter der Voraussetzung, dass jeder Eigentümer 

                                           
21   Amt für Statistik Berlin -Brandenburg (2 020): Statistischer Bericht D II 1 ï j / 18  -  Rechtliche 

Einheiten und Niederlassungen im Land Brandenburg 2018 (Stand: Unternehmensregister 
30.09.2019), Januar 2020  
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eines Grun dstücks im Entsorgungsgebiet bzw. alle anderen Erzeuger und Besitzer 

von überlassungspflichtigen Abfällen nach Maßgabe der AESMOL angeschlossen sein 

m üssen  sowie den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung, dass alle Abfälle, welche 

nicht verwertet werden kön nen, dem örE zu überlassen sind, besteht ein erhebliches 

Steigerungspotenzial des Anschlussgrades der Gewerbe betriebe an die kommunalen 

Entsorgungsstrukturen.  

Benutzung der kommunalen Entsorgungsstrukturen für Hausmüll  

Zur Identifizierung des Benutzungsgra des der bei Gewerbebetrieben aufgestellten 

Hausmüll behälter wurden die Ident -Daten aus den Jahren 2018 bis 2020 ausgewer-

tet. Das Ergebnis der Auswertung zeigt die nachfolgende Tabelle:  

Tabelle 7-2:  Entwicklu ng der bei Gewerbe betrieben aufgestellten Hausmüllb ehälter sowie 
der Anzahl der nicht geleerten Hausmüllbehälter  je Behältergröße  

Behälter -  

größe  

Behälter -  

anzahl  

Anzahl nicht  

geleerte r  Behälter  

Anteil nicht  

geleerter Behälter  

 2018  

120 Liter  2.985  599  20,0 %  

240 Liter  1.231  148  12,0 %  

1.100 Liter  1.282  56  4,4 %  

Summe  5.498  803  14,6  %  

 2019  

120 Liter  2.980  608  20,4 %  

240 Liter  1.285  153  11,9 %  

1.100 Liter  1.298  61  4,7 %  

2.500 Liter  11  9 81,8 %  

Summe  5.563  822  14,8 %  

 2020  

120 Liter  3.123  590  18,9 %  

240 Liter  1.334  175  13,1 %  

1.100 Liter  1.405  78  5,5 %  

2.500 Liter  21  4 19,1 %  

Summe  5.883  847  14,4 %  

Im Durchschnitt werden 14 % aller aufgestellten Gewerbebehälter nicht zur Entlee-

rung bereitgestellt und demnach nicht benutzt, obwohl gemäß AESMOL eine An-

schlusspflicht auch eine Benutzungspflicht bedingt und demnach gegenüber dem 

EMO nicht nachgewiesen wurde, dass auf dem betreffenden Grundstück keine über-

lassungspflichtigen Abfälle zur Beseitigung anfallen. Den höchste n Anteil an nicht  ge-

leerten Behältern ha ben  mit knapp 19 % Betriebe, bei denen ein  120 Liter Behälter  

aufgestellt ist . Dies ist damit zu begründen, dass gemäß AESMOL die kleinstmögliche 

Behältergröße für Gewerbebetriebe 120 Liter umfasst und diese Behältergröße dem-

nach am häufigsten genutzt wird, um den Vorgaben der Gewerbeabfallverordnung 

hinsichtlich der ĂPflichttonneñ gerecht zu werden bzw. diese umzusetzen . Weiterhin  

sind in  91 % aller Betriebe im Landkreis Märkisch -Oderland Betriebe weniger als zehn 



 

Abfallwirtschaftskonzept  Seite 69  von 143  

Beschäftigte  angest ellt . Bei konsequenter Umsetzung des Gebotes der Getrennt-

sammlung gemäß  GewAbfV  wäre ein 120 Liter Behälter für diese Betriebsgröße (in 

Abhängigkeit von der ausgeübten Tätigkeit) auch ausreichend.  

7.2.5  Erschließung von Wertstoffpotenzialen  

Im Landkreis Märkisch -Oderland wurde zuletzt im Jahr 1992 eine Sortieranalyse des 

Hausmülls durchgeführt. Aufgrund dessen liegen keine belastbaren Daten zur Zu-

sammensetzung des Hausmülls und eventuellen Wertstoffpotenzialen im Hausmüll 

vor.  

8  Zukünftige Maßnahmen der Abfallwirtschaft im 

Landkreis Märkisch - Oderland  

8.1  Abfallvermeidung und Vorbereitung zur Wiederverwen-

dung  

Mit der Novellierung des KrWG sind die Verpflichtungen der örE im Hinblick auf die 

Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit konkretisiert worden. Gemäß §  46 Abs. 2 

KrWG sind für die Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung insbesondere 

die in § 33 Abs. 3 Nr. 2 KrWG genannten Vermeidungsmaßnahmen und die Festle-

gungen des geltenden Abfallvermeidungsprogramms des Bundes und des Landes 

Brandenburg zugr unde zu legen. Die für die kommunale Ebene bedeutenden Maß-

nahmen wurden bereits im Abschnitt  7.1.1  aufgeführt.  

Auf der Internetseite des EMO werden viele Information en zu den Themen Abfallver-

meidung, Wiederverwendung und Vorbereitung zur Wiederverwendung zur Verfü-

gung gestellt. Der Themenbereich ist allerdings nicht offensichtlich erkennbar. Die 

Bürgerinnen und Bürger gelangen lediglich durch Umwege zu diesen Informat ionen.  

Benutzerfreundlicher und im Sinne der Prioritätenreihenfolge ist hier eine prominent 

platzierte Seite/Rubrik im Rahmen des Internetauftritts des EMO, welche alle, zum 

Teil auch schon vorhandenen wichtigen Informationen , übersichtlich bündelt. Die 

Rubrik sollte der o.a. Auflistung möglicher Maßnahmen folgend mindestens folgende 

Informationen umfassen:  

Á einfache Tipps zur Abfallvermeidung im täglichen Leben (z. B. bedarfsgerech-

tes Einkaufen, Verwendung von mitgebrachten Mehrwegeinkaufstaschen, 

richtige  Lagerung von Lebensmitteln, Verzicht auf Coffee -To-Go Becher, Ein-

weg statt Mehrweg etc.),  

Á Adressen von Wiederverwendungseinrichtungen und sozialen Trägern,  

Á Verweis auf Initiativen und Kampagnen der Abfallvermeidung, speziell der Le-

bensmittelabfallvermeidu ng.  

Zur Umsetzung dieser Maßnahmen sollte die Kooperation mit den im Landkreis an-

sässigen Wiederverwendungseinrichtungen und - initiativen verstärkt werden. Dies ist 

insbesondere erforderlich zur Umsetzung des §  20 Abs.  2 Nr.  7 KrWG , wonach Sperr-

müll so zu sammeln ist, dass die Vorbereitung zur Wiederverwendung und das Re-

cycling der einzelnen Bestandteile ermöglicht wird. Hier ist die Kooperation bspw. mit 

Möbelbörsen sinnvoll, welche über die Kenntnis verfügen, welche Möbel aus dem 

Sperrmüll für eine Vorber eitung zur Wiederverwendung geeignet sind.  
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GemªÇ Ä 8 AESMOL wirkt der EMO darauf hin, Ădass bei Veranstaltungen in seinen 

Einrichtungen und auf seinen Grundstücken einschließlich öffentlicher Verkehrsflä-

chen Speisen und Getränke nur in wiederverwendbarem G eschirr abgegeben werden, 

soweit nicht Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung entgegenstehen. Dies 

gilt auch für Märkte. ñ In anderen ºrE wie der Stªdte M¿nchen und Dresden bezieht 

sich das Mehrweggebot auf alle Veranstaltungen im Stadtgebiet. Vor a llem bei Groß-

veranstaltungen wird dadurch eine hohe Vermeidung von Einweggeschirr und -be-

steck erreicht. Hinzukommend darf Einwegbesteck und -geschirr aus Plastik, Trink-

halme, Rührstäbchen, Wattestäbchen und Luftballonstäbe aus Kunststoff sowie To -

go-Geträ nkebecher, Fast -Food -Verpackungen und Wegwerf -Essenbehälter aus ex-

pandiertem Polystyrol (bekannt als Styropor) ab dem 3. Juli 2021 EU -weit nicht mehr 

produziert werden . Verboten werden zudem Wegwerfteller,  -becher oder -besteck, 

aus biobasierten oder biolo gisch abbaubaren Kunststoffen. Das gleiche gilt für Ein-

weggeschirr aus Pappe, das  nur zu einem geringen Teil aus Kunststoff bestehen oder 

mit Kunststoff überzogen ist 22 . Für Veranstaltungen müssen  dem folgend zukünftig 

sowieso Alternativen zur üblichen Prax is gefunden werden.  

Zusam men fassung  

Dem EMO wird empfohlen, im Rahmen seiner Tätigkeiten abfallvermeidende Aspekte 

verstärkt in den Fokus zu rücken und dabei Kooperationen mit auf dem Gebiet der 

Abfallvermeidung tätigen Akteuren einzugehen.  

Gemäß §  27 Abs . 2 BbgAbfBodG sollen der Landkreis und die Gemeinden im Rahmen 

der öffentlichen Beschaffung Erzeugnissen den Vorrang geben, welche zur Vermei-

dung von Abfällen beitragen. Der EMO sollte im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit 

gegenüber den Vergabestellen au f deren Pflichten  zur Berücksichtigung von abfall-

vermeidenden Aspekten  hinweisen sowie eine Liste als Handout erstellen, durch wel-

che Maßnahmen dies im Rahmen der Ausschreibung konkret umgesetzt werden kann 

(bspw. Vorzug von aufgearbeiteten Second Hand  Produkten gegenüber Neuware). 

Ergänzend hierzu kann bei konkreten Anfragen Hilfestellung in Form von telefoni-

schen Auskünften oder ähnliches durch den EMO geleistet werden.  Grundsätzlich sind 

die Vergabestellen der Gemeinden jedoch  bei der  Erfüllung der Vorga ben des BbgAb-

fBodG hinsichtlich der Beschaffung der öffentlichen Hand eigenverantwortlich zustän-

dig. Der EMO kann hier nur im Einzelfall allgemein beratend tätig werden.  

Im Rahmen seiner gesetzlichen Abfallberatungspflicht, vor allem auch hinsichtlich der  

Abfallvermeidung, sind die Gemeinden als auch die Veranstalter zur Berücksichtigung 

von abfallvermeidenden Aspekten wie der Nutzung von Mehrweg statt Einweg , durch 

den EMO fachlich zu beraten. Mit den politischen Gremien sollte diskutiert werden, 

ob die V orgaben aus §  8 der AESMOL auf alle Veranstaltungen im öffentlichen Raum 

ausgedehnt werden sollten. Im Vorfeld sollte  durch den EMO eine Datenbasis zum 

bisherigen Umsetzungsstand der Vorgaben § 8 geschaffen  werden . Dies gilt vor allem 

für Märkte. Die Erheb ung dieser Daten ließe sich sinnvoll in das Aufgabenfeld eines  

Außendienstmitarbeiters (siehe Abschnitt 8.2  sowie 8.3.5 ) integrieren, da dieser in 

allen Teilen des Landkreises unterwegs wäre.   

                                           
22   https://www.bundesregierung.de/breg -de/themen/nachhaltigkeitspolitik/einwegplastik -

wird -verboten -1763390  
 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/einwegplastik-wird-verboten-1763390
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/einwegplastik-wird-verboten-1763390
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8.2  Öffentlichkeitsa rbeit und Abfallberatung  

Das brandenburgische Abfall -  und Bodenschutzgesetz verweist zum Thema Abfallbe-

ratung auf das KrWG. Hier geht aus § 46 KrWG hervor:  

1.  Die öffentlich - rechtlichen Entsorgungsträger im Sinne des § 20 sind im Rah-

men der ihnen übertragene n Aufgaben in Selbstverwaltung zur Information 

und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseiti-

gung von Abfällen verpflichtet. Zur Beratung verpflichtet sind auch die Indust-

rie -  und Handelskammern, Handwerkskammern und Landwirtschafts kam-

mern.  

2.  Für die Beratung über Möglichkeiten der Abfallvermeidung sind insbesondere 

die in § 33 Absatz 3 Nummer 2 genannten Vermeidungsmaßnahmen und die 

Festlegungen des geltenden Abfallvermeidungsprogramms des Bundes und 

des jeweiligen Landes zugrunde zu legen. Bei der Beratung ist insbesondere 

auf Einrichtungen des öffentlich - rechtlichen Entsorgungsträgers und so weit 

wie möglich sonstiger natürlicher oder juristischer Personen hinzuweisen, 

durch die Erzeugnisse, die kein Abfall sind, erfasst und einer Wi ederverwen-

dung zugeführt werden.  

3.  Im Rahmen der Beratung über die Abfallverwertung ist insbesondere auf die 

Pflicht zur getrennten Sammlung von Abfällen und die Rücknahmepflichten 

hinzuweisen. Die Beratung umfasst auch die Beratung über die möglichst res-

sourcenschonende Bereitstellung von Sperrmüll sowie über Maßnahmen zur 

Vermeidung der Vermüllung der Umwelt.  

4.  Die zuständige Behörde hat den nach diesem Gesetz zur Beseitigung Ver-

pflichteten Auskunft über geeignete Abfallbeseitigungsanlagen zu erteilen.  

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 3 BbgAbfBodG sind in kommunalen Abfallwirtschaftskonzepten 

Ă[é] Angaben ¿ber die Strategie zur Information der ¥ffentlichkeit oder bestimmter 

Verbrauchergruppen sowie zur Sensibilisierung für die Ziele dieses Gesetzes ein-

schließlich de r Ergebnisse der Abfallberatung, [é]ñ zu machen.   

Zurzeit wird in der Abfallberatung ein Abfallberater in Vollzeit beschäftigt (siehe auch 

Abschnitt 3.3 ). Die Anzahl  der Abfallberater ist bei jedem  örE unterschiedlich und 

hängt neben der Anzahl der zu betreuenden Einwohner insbesondere vo n den ge-

setzlichen Pflichtaufgaben ab, welche die Abfallberater zu erfüllen haben . I n Zeiten 

zunehmender Digitalisierung kommt dem I nternetauftritt der örE eine  noch  gr ößere  

Bedeutung zu. Eine ausführliche und übersichtlich gestaltete Internetseite erübrigt 

oft den telefonischen Kontakt zum Entsorgungsbetrieb bzw. kann bei telefonischem 

Kontakt direkt auf den Internetauftritt verwiesen  werden und insoweit die Möglichkeit 

bei dem Antwortsuchenden nicht besteht, kann der Mitarbeiter durch Aufrufen der 

betreffenden Themens eite schnell Auskunft erteilen.  Der Einsatz von Kundenservice-

centern in der Abfallberatung hat einen positiven Einfluss  auf die Zufriedenheit der 

Bürger mit dem Abfallbewirtschaftungssystem 23 . Bei guter Organisation steigt die 

Zufriedenheit der Kunden/Bürger und die Abfallberater können effizienter eingesetzt 

werden.  Durch Implementierung einer Abfall -App, wie durch den EMO bereits in Pla-

nung, kann dies noch verstärkt werden.  

                                           
23   Palm, J. (2011): Effizienzst eigerung durch Verbesserung der Kundenservicequalität. Er-

schienen in Betriebswirtschaftliche Strategien für die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, 
herausgegeben von Obladen, H. -P. und Meetz, M. (Hrsg.)  



 

Abfallwirtschaftskonzept  Seite 72  von 143  

Durch den EMO wird bereits ein e umfangreiche  Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt . In 

den letzten Jahren hat der EMO auf der Internetpräsenz bere its zahlreiche Online -

Angebote umgesetzt, wie beispielsweise das Bereitstellen von Formularen. Als Ver-

besserung sollte eine direkte Eingabemaske mit implementier tem  Kontrollmechanis-

mus angeboten werden . Dies reduziert Fehler bei der Eingabe und erleichtert  dem 

EMO die Auswertung, da zurzeit die Formulare auch ausgedruckt und per Fax/Brief 

eingereicht werden können.  Der Einsatz einer so genannten Abfall -App kann die Ef-

fizienz der Abfallberatung wesentlich erhöhen und gehört  zunehmend zum Standar-

dangebot der örE.  Zahlreiche Funktionen lassen sich in eine derartige App integrie-

ren . Das sind z. B.:  

Á An- , Ab -  und Ummeldung von Abfallsammelbehältern,  

Á Abfall -ABC mit Entsorgungshinweisen,  

Á Abfallkalender mit Erinnerungsfunktion (Pushnachrichten),  

Á Störungsmelder über P ushnachricht,  

Á Navigator zum nächsten Wertstoffhof/Wertstoffcontainer,  

Á Mängelmelder,  

Á Gebührenrechner,  

Á Sperrmüllanmeldung.  

Es existieren mehrere Unternehmen auf dem Markt, welche Baukastensystem e an-

bieten, die  auch in das Corporate Design des EMO ein gebunden  werden können . Im 

Zuge der Erweiterung der digitalen Service -Angebote arbeitet der EMO bereits an der 

konzeptionellen Erstellung von Kernfunktionen für eine Abfall -App. Dem EMO wird 

empfohlen , die Einführung einer Abfall -App umzusetzen.  

Die Nachfrage von Kitas und Schulen zu Informationsmaterial, Thementagen mit in-

teraktiver Wissensvermittlung zum Thema Umwelt und Abfallwirtschaft ist hoch. Dem 

EMO ist es aufgrund der fehlenden personellen Kapazitäten aktuell jedoch nicht mög-

lich diesem Bedarf gerecht zu w erden. Dabei kommt der Sensibilisierung im Kindes -  

und Jugendalter aufgrund des hohen Nachhaltigkeitspotenzials und der positiven Ef-

fekte auf das zukünftige Entsorgungsverhalten ein wichtiger Stellenwert zu. Das gilt 

nicht nur für die Kinder und Jugendlich en selbst, denn oftmals wird das Gelernte nach 

Hause in die Familien getragen und auch dort ein Umdenken angeregt bzw. durch die 

Kinder und Jugendlichen vorgelebt .  

Positive Effekte haben auch andere Maßnahmen und Aufgaben der Öffentlichkeitsar-

beit und Abf allberatung. Die nachfolgende Tabelle 8-1 verdeutlicht dies beispielhaft:  

Tabelle 8-1:  Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit / Abfallberatung und deren Effekte  

Aufgabe/Maßnahme  Effekt  

Á umweltpädagogischer Unterricht an Kitas 

und Schulen  

Sensibilisierung von Kindern und Jugendli-

chen für ein umwelt -  und ressourcenscho-

nendes Konsum -  und Entsorgungsverhal-

ten, welches Abfälle vermeidet und Abfall-

trennung verbessert  

Á Öffentlichkeitskampagne Biotonne  Steigerung des Anschlussgrades und der Er-

fassungsmengen, Sensibilisierung für den 

Stellenwert der Ressource ĂBioabfallñ als 

Klimaschutzbeitrag  
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Aufgabe/Maßnahme  Effekt  

Á Teilnahme an Veranstaltungen  Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung 

des Entsorgungsbetriebes und der Abfall-

wirtschaft und damit auch der Akzeptanz 

des Systems  

Á Beratung zu Wiederverwendungsmöglich-

keiten von Möbeln und anderen Produkten 

sowie zur ressourcenschonenden Erfas-

sung von Sperrmüll  

Abfallvermeidung  

Ressourcenschonung durch Verlängerung 

der Lebensdauer von Möbeln und Produkten  

Förderung der Wiederverwendung und Vor-

bereitung zur Wiederverwendung  

Unterstützung von sozialen und/oder kari ta-

tiven Vereinen sowie Trägern sozialer  

Belange  

Die Öffentlichkeitsarbeit ist mit der Abfallberatung eng verknüpft, nur sind die Ziele 

gegenüber der klassischen Abfallberatung andere. Die klassische Abfallberatung be-

arbeitet Probleme und Anfragen zum bestehenden Entsorgungssystem, welche aktiv 

durch die Bürgerinnen und Bürger kommuniziert werden. Die Öffentlichkeitsarbeit ist 

ein Instrument zur Sensibilisierung und Prävention um nachhaltige Veränderungen 

im Konsum -  und Entsorgungsverhalten der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen 

bzw. im Kindes -  und Jugendalter zu etablieren.  

Durch eine kontinuierliche sowie präsente Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit 

erhöht sich bei den Bürgerinnen und Bürgern auch der Stellenw ert und die Sympa-

thien gegenüber dem EMO, was für eine zielgerichtete und schnelle Lösung von Ent-

sorgungsproblemen Vor -Ort sowie einer erhöhten  Akzeptanz bei Einführung von er-

weiterten Maßnahmen oder letztendlich auch bei der Notwendigkeit von Gebühren-

erhö hungen nicht zu unterschätzen ist.  

Zusammenfassung  

Durch den EMO wird bereits ein hohes Maß an Abfallberatung und Öffentlichkeitsar-

beit erbracht. Themenspezifisch ist die Öffentlichkeitsarbeit jedoch zu intensivieren 

bzw. kontinuierlich auf dem neuesten S tand zu halten sowie an die Entwicklungen 

und den Bedarf im Entsorgungsgebiet anzupassen.  

Zur Steigerung der öffentlichen Wahrnehmung des EMO, der Durchführung von Öf-

fentlichkeitskampagnen und des umweltpädagogischen Unterrichtes sowie der Ab-

fallberatung hinsichtlich der ressourcenschonenden Erfassung von Sperrmüll  und der 

damit einhergehenden Grundlagenarbeiten (siehe Kapitel 8.3.1 )  ist die Einstellung  

ein es zusätzl iche n Abfallberater s zwingende Voraussetzung . Bedarfsorientiert  sind 

Synergien zum Außendienstmitarbeiter zur Durchsetzung des Anschluss -  und Benut-

zungszwangs bei Gewerbe betrieben (siehe Kapitel 8.3.5 ) im Sinne der gegenseitigen 

Unterstützung bei der Aufgabenwahrnehmung  zu schaffen .  
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8.3  Abfallsammlung  

8.3.1  Sperrmüll  

Mit Inkrafttreten der Novelle des KrWG im Oktober 2020 wird die Erfassung des über-

lassenen Sperrmülls in einer Weise, welche die Vorbereitung zur Wiederverwendung 

und das Recycling der einzelnen Bestandteile ermöglicht, gef ordert.  Auch im Rahmen 

der gesetzlichen Abfallberatungspflicht nach § 46 Abs. 3 KrWG ist über d ie ressou r-

censch onende Erfassung von Sperrmüll zu informieren  (siehe Kapitel 8.2 ) .  

Die derzeit übliche Praxis ist die Sperrmüllabholung mit einem Press müll fahrzeug.  

Der Sperrmüll wird durch Pressen verdichtet, um wirtschaftlich möglichst viele An-

fallstellen anfahren zu können. Ist der Sperrmüll im Fahrzeug, kann keine Vorberei-

tung zur Wiederverwendung mehr durchgeführt werden. Die derzeitige Praxis würde 

demnach d ie Anforderungen gemäß  § 20 Nr. 7 KrWG nicht erfüllen.  

Vorbereitung zur Wiederverwendung umfasst nach Ä 3 Abs. 24 Ă[é] jedes Verwer-

tungsverfahren der Prüfung, Reinigung oder Reparatur, bei dem Erzeugnisse oder 

Bestandteile von Erzeugnissen, die zu Abfällen ge worden sind, so vorbereitet werden, 

dass sie ohne weitere Vorbehandlung wieder für denselben Zweck verwendet werden 

kºnnen, f¿r den sie urspr¿nglich bestimmt warenñ. Die Eignung zur Wiederverwen-

dung hängt nicht ausschließlich von ihrer Funktionstüchtigkeit  ab. Neben dem guten 

Zustand müssen die Stücke auch eine Marktgängigkeit haben, um Absatz aus den 

sozialen Möbel -  und Kaufhäusern zu finden. Die meisten dieser Möbel und Gebraucht-

waren werden jedoch zum größten Teil über eBay und andere Portale verkauft/ve r-

schenkt und kommen in den kommunalen Erfassungssystemen  nicht an.  

Sowohl dem örE als auch seinem beauftragten Dritten fehlt in der Regel die Kenntnis 

und Erfahrung, um den Bedarf und damit auch die Wiederverkäuflichkeit von Möbel 

und Gebrauchtwaren einsc hätzen zu können. Einige örE , wie zum Beispiel die Städte 

Dresden und Hamburg, betreiben Kooperationsmodelle mit sozialen Trägern  wie So-

zialkaufhäusern und/oder Vereinen . Diese sind unterschiedlich gestaltet. Zum einen 

werden die Sperrmülltouren in Tandemabfuhr mit den sozialen Trägern  gefahren. 

Dieser sortiert die Stücke, welche zur Wiederverwendung und Vorbereitung zur Wie-

derverwendung geeignet sind, aus und verlädt die se. Der Rest wird durch den örE im 

Sperrmüllfahrzeug erfasst.  

Ein anderes Modell ist, dass vom örE gesammelte Gegenstände direkt an gemeinnüt-

zige oder soziale Träger abgegeben werden. So werden zum Beispiel im Landkreis 

Mittelsachsen Fahrräder, welche an den Wertstoffhöfen abgegeben werden, an eine 

Fahrradreparaturwerkstatt weitergegeben. Die Berliner Stadtreinigung (BSR) be-

treibt mit der ĂNoch Mallñ ein eigenes Gebrauchtwarenhaus. Auch der Landkreis Gºr-

litz hat auf einem seiner Wertstoffhöfe ein Gebraucht warenhaus, welches  durch d en  

Drittbeauftragten des örE initiiert wurde und betrieben wird. Bei beiden örE können 

Gegenstände, welche sich zur Vorbereitung zur Wiederverwendung eignen, abgege-

ben oder abgeholt werden.  

Alle haben gemein, dass in einem ersten  Schritt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

über die Notwendigkeit und Möglichkeiten zur Wiederverwendung nicht mehr benö-

tigter Möbel und Gebrauchtwaren aufmerksam gemacht wird. Weiterhin wird auf Ab-

gabestellen von sozialen, gemeinnützigen und/oder kari tativen Organisationen ver-

wiesen. Beim Internetauftritt des EMO sind diese Adressen unter der Rubrik ĂAbfall 

oder Liebhaberst¿ckñ aufgelistet.  
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Eine Art der Vorbereitung zur Wiederverwendung ist das Prüfen des Sperrmülls auf 

eine  Eignung zur Wiederverwend ung . Im Rahmen der Abgabe an den Wertstoff -  und 

Recyclinghöfen kann dies durch das Eingangspersonal durchgeführt werden. Auf dem 

Wertstoff -  bzw. Recyclinghof sind die Gegenstände für die Vorbereitung zur Wieder-

verwendung an einem separaten Platz zwischenzulag ern. Alle weiteren Schritte sind, 

insoweit der örE keine eigenen Strukturen einrichten möchte, durch einen Koopera-

tionspartner durchzuführen. Dies wäre auch auf EAG übertragbar. Allerdings müsste 

der örE die jeweilige gesamte Sammelgruppe optieren. Dies be deutet auch, dass der 

örE für die Entsorgung aller EAG, welche nicht für eine Wiederverwendung vorbereitet 

werden können, die Kosten trägt. Wiederverwendungsfähige Geräte sind von einem 

zertifizierten Erstbehandler zu prüfen. Die aus der Verwertung resulti erenden Erlöse 

wiegen diese Kosten nicht auf, sodass die Optierung zu einer Gebührenbelastung 

führen würde.  

Die Ermittlung der Eignung zur Vorbereitung der Wiederverwendung im Holsystem 

muss vor dem Herausstellen des Sperrmülls durch die Bürgerinnen und B ürger statt-

finden. Dies begründet sich daraus, dass Sperrmüll aufgrund der besseren Transport-

fähigkeit vor Bereitstellung meist zerlegt wird. Eine Prüfung der Möglichkeiten einer 

Vorbereitung zur Wiederverwendung ist dann nicht mehr möglich. Ein praktikabl es 

Modell ist, dass der Kooperationspartner des örE, nachdem der Bedarf der Abholung 

von Sperrmüll durch die Bürgerinnen und Bürger angezeigt wurde, die Haushalt ungen  

aufsucht um Möbel sowie Gebrauchtwaren, welche sich zur Wiederverwendung 

und/oder Vorbere itung zur Wiederverwendung eignen, zu identifizieren. Geeignete 

Möbel und Gebrauchsgegenstände werden durch den Kooperationspartner mitge-

nommen, der restliche Sperrmüll wird zur regulären Abholung bereitgestellt.  

Weiterhin könnten die Bürgerinnen und Bürg er , über die sich derzeit in der Entwick-

lung befindenden Abfall -App , Fotos an den EMO bzw. dessen Kooperationspartner 

übermitteln , anhand derer die Eignung zur Wiederverwendung bzw. Vorbereitung zur 

Wiederverwendung eingeschätzt werden kann.  

Da im Bringsy stem keine Sperrmüllanmeldung erfolgt, kann die Prüfung der Eignung 

der Vorbereitung zur Wiederverwendung lediglich durch das Annahmepersonal am 

Wertstoff -  oder Recyclinghof bzw. der AUSt durchgeführt werden. Hier ist es jedoch 

zu bezweifeln, dass das Anna hmepersonal in der Lage ist , den Marktwert der ange-

lieferten Möbel und Produkte ein zuschätzen. Eine gesonderte Erfassung von wieder-

verwendungsgeeigneten Möbeln und Gebrauchtwaren an der AUSt in Rüdersdorf ist 

auch nach Abschluss der Erweiterungs -  und Umbau maßnahmen aus Platzgründen 

nicht möglich.   

Der EMO ist zur Umsetzung der Anforderungen des KrWG verpflichtet. In einem ers-

ten Schritt ist die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Wiederverwendung zu in-

tensivieren. Dies kann dadurch erreicht werden, dass  die Thematik prägnanter auf 

der Internetseite des EMO platziert wird und dadurch mehr auffällt. Synergieeffekte 

können hier mit der Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung geschaffen werden. 

Im Rahmen einer gemeinsamen Themenseite können alle wichtigen  Informationen 

zusammengefasst werden.  

In einem nächsten Schritt sollte die Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft sozialer, 

gemeinnütziger und/oder karitativer Träger geprüft werden. Dies ist Voraussetzung 

für die zuvor beschriebenen Maßnahmen im Hol -  und Bringsystem. Maßnahmen der 
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Vorbereitung zur Wiederverwendung sind gebührenfähig, insoweit die Aufwendungen 

nicht zu hoch sind und dadurch keine Unverhältnismäßigkeit gegeben ist.  

Aufgrund dessen und dem Vorhandensein bereits bestehender Einrichtungen i st von 

der Schaffung eigener Strukturen zur Wahrnehmung der Pflichtaufgabe nach § 20 

Abs. 2 Nr. 7 KrWG abzusehen.  

8.3.2  Grünabfälle  

8.3.2.1  Ausgangssituation  

Im Landkreis Märkisch -Oderland werden Grünabfallmehrmengen , welche nicht eigen-

kompostiert werden  oder werden kön nen , über ein Holsystem mit Sack -  und 

Banderolensystem erfasst. Zur Abholung der Grünabfälle werden feste Termine durch 

den EMO vorgegeben und veröffentlicht . Weiterhin besteht die Möglichkeit eine kom-

munale Biotonne zu bestellen oder die Grünabfälle an den Kompostierungsanlagen 

im Landkreis direkt abzugeben. Die nachfolgende Abbildung 8-1 zeigt die Verteilung 

der Kompostierungsanlagen im Landkreis , welche Grünabfälle aus privaten Haushal-

tungen  und anderen Herkunftsbereichen annehmen :  

 

Abbildung 8-1:  Kompostierungsanlagen im Landkreis Märkisch -Oderland  

In Abbildung 8-1 ist eine Konzentration von Anlagen im westlichen Teil des Landkrei-

ses zu erkennen. Im Süd osten  steht eine Anlage zur Verfügung, im nördlichen Teil 

keine. An den Kompostierungsanlagen im Landkreis wurden im Jahr 2020  et wa 3. 000  

Tonnen Grünabfälle angenommen. Dies entspricht etwa 60 % der im Jahr 20 20  er-

fassten Gesamtgrünabfallmenge .  

Eine der Hauptabnehmer der Grünabfälle aus privaten Haushaltungen war die Kom-

postierungsanlage i m  Ortsteil Hennickendorf  der Gemeinde Rüder sdorf bei Berlin . Mit 

Übernahme der Kompostierungsanlage durch die Berliner Stadtreinigungsbetriebe 




























































































